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Im folgenden sollen einige wichtige Gesetzesänderungen der letzten Zeit, die die Bereiche 
Handels- und Gesellschaftsrecht, Mietrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Strafrecht 
betreffen, dargestellt werden. Insofern wird sich an den ZAP-Gesetzgebungsreport gem. ZAP-
Nr. 3/09 v. 28.01.2009 sowie ZAP-Nr. 5 v. 03.03.2010 (Autoren: Prof. Dr. Henssler sowie Dr. 
Christian Deckenbrock) orientiert.
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- MoMiG
„Das Herzstück der Gesetzgebungsarbeit 2008 ist das Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) v. 23.10.2008 (BGBl.  
I, S. 2026), das am 01.11.2008 in Kraft getreten ist.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, 
ZAP-Nr. 3/09) „Seit dem 1. November 2008 gilt das Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG). Es macht die 
Rechtsform der GmbH für den deutschen Mittelstand attraktiver und stärkt so den 
Wirtschaftsstandort Deutschland.

Ein Kernanliegen der GmbH-Novelle ist die Erleichterung und Beschleunigung von 
Unternehmensgründungen. Hier wurde häufig ein Wettbewerbsnachteil der GmbH 
gegenüber ausländischen Rechtsformen wie der englischen Limited gesehen, denn in 
vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden geringere Anforderungen an 
die Gründungsformalien und die Aufbringung des Mindeststammkapitals gestellt.

Des Weiteren wird durch ein Bündel von Maßnahmen die Attraktivität der GmbH 
nicht nur in der Gründung, sondern auch als "werbendes", also am Markt tätiges 
Unternehmen erhöht, Nachteile der deutschen GmbH im Wettbewerb der 
Rechtsformen werden ausgeglichen.

http://www.bmj.bund.de/files/-/3339/Gesetz%20MoMiG.pdf
http://www.bmj.bund.de/files/-/3339/Gesetz%20MoMiG.pdf
http://www.anwalt-hoeher.de/index.html


Nicht zuletzt werden die aus der Praxis übermittelten Missbrauchsfälle im 
Zusammenhang mit der Rechtsform der GmbH durch verschiedene Maßnahmen 
bekämpft.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/0,b771e6305f7472636964092d0935333130/Gesellschaf
tsrecht/Die_GmbH-Reform_ts.html)

Schwerpunkte des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG)

- Forderungssicherungsgesetz
„Änderungen im Bauvertragsrecht bringt das Gesetz zur Sicherung von 
Werkunternehmeransprüchen und zur verbesserten Durchsetzung von Forderungen 
(Forderungsicherungsgesetz – FoSiG) v. 23.10.2008 (BGBl. I, S. 2022, berichtigt in 
BGBl. I, S. 2582), das zum 1.1.2009 in Kraft getreten ist, mit sich (...).“(ZAP-
Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 3/09) „Der Gesetzgeber will mit diesem Gesetz den 
negativen Folgen sinkender Zahlungsmoral begegnen. In Deutschland werden fällige 
Geldforderungen nach wie vor oft nur zögerlich bezahlt. Bei den betroffenen 
Gläubigern führt dies zu Liquiditätsengpässen und zu einer Gefährdung der 
Wettbewerbsfähigkeit. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die wenig 
Eigenkapital besitzen, können wegen hoher Außenstände in die Insolvenz getrieben 
werden. 

Das Forderungssicherungsgesetz erweitert die rechtlichen Möglichkeiten zur 
Absicherung von Zahlungsansprüchen. Nachfolgend werden die wichtigsten 
Instrumente dargestellt. 

1. Abschlagszahlungen

§ 632a BGB sah bisher Abschlagszahlungen für hergestellte in sich abgeschlossene 
Teile des Werks sowie für erforderliche Stoffe oder Bauteile vor, die eigens 
angefertigt oder angeliefert wurden. Die Neuregelung knüpft den Anspruch auf 
Abschlagszahlungen nicht mehr an ein in sich abgeschlossenes Werk, sondern an den 
Wertzuwachs der erbrachten Leistung. Die zeitlichen Intervalle für die Leistung von 
Abschlagszahlungen sind nicht gesetzlich geregelt. In der Praxis ist es 
empfehlenswert, Abrechnungsintervalle oder einen Zahlungsplan zu vereinbaren. Die 
Möglichkeit, Abschlagszahlungen für den Wertzuwachs der Leistung zu fordern, 
bedeutet eine Besserstellung des Unternehmers gegenüber der bisherigen Regelung,  
welche für Abschlagszahlungen mindestens eine Teilabnahmefähigkeit des erbrachten 
Werks forderte.

2. Leistungsverweigerungsrecht/Einbehalt des Bestellers

Der Anspruch des Unternehmers auf Abschlagszahlung entsteht auch dann, wenn die 
Leistung mit unwesentlichen Mängeln behaftet ist, vgl. § 632a Abs. 1 S.2 u. 3 BGB. 

3. Sicherheitsleistung des Unternehmers

Die Vorschrift führt zum Schutz von Verbrauchern eine Verpflichtung zur 
Sicherheitsleistung des Unternehmers ein, beschränkt auf Fälle, bei denen ein Haus 
errichtet oder umgebaut wird, vgl. § 632 a Abs. 3 BGB. Die Sicherheit muss in jedem 
Fall vom Unternehmer geleistet werden, wenn er eine Abschlagszahlung erhält. Bei 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__632a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__632a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__632a.html
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2022.pdf
http://www.bmj.bund.de/files/-/3342/Schwerpunkte%20MoMiG%20.pdf
http://www.bmj.bund.de/files/-/3342/Schwerpunkte%20MoMiG%20.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/0,b771e6305f7472636964092d0935333130/Gesellschaftsrecht/Die_GmbH-Reform_ts.html
http://www.bmj.bund.de/enid/0,b771e6305f7472636964092d0935333130/Gesellschaftsrecht/Die_GmbH-Reform_ts.html


der ersten Abschlagzahlung beträgt die Sicherheitsleistung 5% des 
Vergütungsanspruchs. 

4. Durchgriffsfälligkeit

Die Regelung der Durchgriffsfälligkeit in § 641 Abs. 2 BGB stellt sicher, dass der  
Subunternehmer einen fälligen Vergütungsanspruch hat, wenn 

■der Generalunternehmer/Bauträger vom Bauherrn seine Vergütung oder Teile 
davon erhalten hat,

■Der Bauherr gegenüber dem Generalunternehmer/Bauträger das Werk 
abgenommen hat oder es als abgenommen gilt,

■Der Subunternehmer dem Generalunternehmer/Bauträger erfolglos eine 
angemessene Frist zur Erteilung einer Auskunft über die vom Bauherrn erteilte  
Abnahme oder die Leistung von Zahlungen gesetzt hat. 

5. Reduzierung des Druckzuschlags

Bestehen Mängelansprüche des Bestellers, so konnte dieser schon nach bisheriger 
Rechtslage trotz Fälligkeit des Vergütungsanspruchs des Unternehmers einen Teil der 
Zahlung zurückbehalten (mindestens das Dreifache). Dieser sogenannte 
Druckzuschlag wurde auf das Doppelte der zu erwartenden 
Mängelbeseitigungskosten verringert, § 641 Abs. 3 BGB. Das Zweifache der  
Mängelbeseitigungskosten stellt nun den Regelfall des Einbehalts dar. 

6. Abschaffung der Fertigstellungsbescheinigung

Die Fertigstellungsbescheinigung wurde wieder abgeschafft, da sie sich als 
praxisfernes Instrumentarium erwiesen hat. 

7. Neuregelung der Bauhandwerkersicherung

§ 648a BGB gewährt dem Unternehmer nach der Neufassung durch das 
Forderungssicherungsgesetz einen durchsetzbaren Anspruch auf Sicherheitsleistung.  
Die Sicherheit kann auch nach erfolgter Abnahme noch verlangt werden. Der 
Anwendungsbereich der Sicherheit ist nicht auf reine Vergütungsansprüche begrenzt,  
sondern erstreckt sich auch auf Schadensersatzansprüche. Der Unternehmer kann 
daher vom Besteller Sicherheit in Höhe der noch nicht bezahlten Vergütung 
einschließlich Zusatzaufträgen und dazu gehörender Nebenforderungen verlangen, 
die mit 10% des Vergütungsanspruchs anzusetzen sind. Wird die Sicherheit nicht  
erteilt, kann der Unternehmer sie einklagen oder nach Setzung einer angemessenen 
Frist den Vertrag kündigen. Alternativ kann der Unternehmer auch die Arbeiten 
einstellen. 

Nach bisheriger Rechtslage konnte der Unternehmer nur die Arbeiten einstellen, wenn 
der Besteller trotz Fristsetzung zur Stellung einer Sicherheit und Androhung der 
Arbeitseinstellung keine Sicherheit übergab. 

8. Pauschalierungsregel bei freier Vertragskündigung 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__648a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__641.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__641.html


In § 649 S. 3 BGB wurde die Vermutung aufgenommen, dass dem Unternehmer 5% 
der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten 
Vergütung zustehen. Diese Regelung hatte bisher nur für den Fall der Kündigung des 
Bestellers nach Anforderung einer Sicherheitsleistung bestanden, vgl. § 648a BGB.“ 
(Quelle: 
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/recht/Forderungssiche
rungsgesetz_gewaehrt_Schutz_vor_Forderungsausfaellen_beim_Werkvertrag.jsp)

- Risikobegrenzungsgesetz
„Das Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken 
(Risikobegrenzungsgesetz) v. 12.8.2008 (BGBl. I, S. 1666), das überwiegend am 
19.8.2008 in Kraft getreten ist, sieht Regelungen zum besseren Schutz von 
Verbrauchern bei Kreditverkäufen vor.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 3/09) 
„Die im Risikobegrenzungsgesetz vorgesehenen Maßnahmen sollen unerwünschte 
Entwicklungen in Bereichen, in denen Finanzinvestoren tätig sind, entgegenwirken,  
ohne die Handlungsmöglichkeiten der Finanzinvestoren einzuschränken. Denn in 
diesem Fall würden Investoren ins Ausland ausweichen, was eine deutliche 
Schwächung des Finanzplatzes Deutschland nach sich ziehen würde.
Das Risikobegrenzungsgesetz umfasst folgende acht Maßnahmen:

• Die Vorschriften im Wertpapierhandelsgesetz und im Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetz zum abgestimmten Verhalten von Investoren („acting in 
concert“) werden erweitert und konkretisiert. So wird künftig auch das 
abgestimmte Verhalten im Vorfeld von Hauptversammlungen erfasst.  
Abgestimmtes Verhalten liegt dann vor, wenn die unternehmerische Ausrichtung 
dauerhaft oder erheblich beeinflusst wird.
• Bei wertpapierhandelsrechtlichen Meldungen sind Stimmrechte aus Aktien und 
Optionen künftig zusammenzurechnen.
• Aktionäre müssen, sobald sie 10 Prozent oder mehr eines Unternehmens 
erworben haben, künftig die mit der Beteiligung verfolgten Ziele und die Herkunft  
der Mittel offen legen.
• Im Falle eines Verstoßes gegen wertpapierhandelsrechtliche Meldepflichten 
können Aktieninhaber ihre Stimmrechte für sechs Monate und länger verlieren.
• Die im Aktienregister Eingetragenen müssen dem Emittenten künftig auf 
Verlangen mitteilen, ob ihnen die Aktien gehören oder für wen sie die Aktien 
halten. Bei einer Verweigerung der Auskunft entfällt das Stimmrecht. Die Satzung 
kann Näheres dazu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Eintragungen im 
eigenen Namen für Aktien, die einem anderen gehören, zulässig sind.
• Belegschaften sollen bei Betriebsübernahmen besser geschützt werden: Soweit  
dadurch keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden,  besteht  
künftig eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Wirtschaftsausschuss bzw. dem 
Betriebsrat.
• Der Verbraucherschutz bei Kreditverkäufen wird gestärkt.
• Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche 
Bundesbank sollen die mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken noch 
intensiver beobachten.“ (Quelle: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Geld_
_und__Kredit/008__risikobegrenzung.html) 

- Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken

http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Geld__und__Kredit/008__risikobegrenzung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Geld__und__Kredit/008__risikobegrenzung.html
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s1666.pdf
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/recht/Forderungssicherungsgesetz_gewaehrt_Schutz_vor_Forderungsausfaellen_beim_Werkvertrag.jsp
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/recht/Forderungssicherungsgesetz_gewaehrt_Schutz_vor_Forderungsausfaellen_beim_Werkvertrag.jsp
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__649.html


„Das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb v.  
22.12.2008 (BGBl. I, S. 2949) ist am 30.12.2008 in Kraft getreten. Mit der Novelle  
wird zugleich die EU-Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
(Abl. EU Nr. L 149, S. 22) umgesetzt.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 3/09) 
„„Mit der Reform leistet Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des 
europäischen Binnenmarkts. Die Verbraucher werden nun beim Einkauf im Ausland 
vor unlauteren geschäftlichen Handlungen und betrügerischen Unternehmern 
genauso wie im Inland geschützt. Sie können damit die Vorteile des europäischen 
Binnenmarkts wie ein größeres Produktangebot und niedrigere Preise besser nutzen 
sei es in einem Geschäft im Ausland oder beim Einkauf über eine ausländische 
Website. Dies macht sich auch für die Unternehmen bezahlt. Sie können auf 
demselben Weg, auf dem sie Kunden in ihrem Herkunftsland ansprechen, auch 450 
Millionen Verbraucher in der EU erreichen“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte  
Zypries. 

Zu den Regelungen im Einzelnen : 

•Das UWG wird um einen Anhang mit 30 irreführenden und aggressiven 
geschäftlichen Handlungen ergänzt, die unter allen Umständen verboten sind (sog. 
„Schwarze Liste“). Diese „absoluten“ Verbote werden dem Verbraucher die 
Durchsetzung seiner Rechte erleichtern. Die Auflistung führt darüber hinaus zu einer 
größeren Transparenz. Denn der Verbraucher kann dem Gesetzestext unmittelbar 
entnehmen, welches Verhalten ihm gegenüber in jedem Fall verboten ist. 
Beispiele unzulässiger Handlungen: 

•Die unwahre Behauptung eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines 
Verhaltenskodexes zu gehören (Nr. 1 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG-E), 
•die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich 
ohnehin bestehende Rechte wie Widerrufs- oder Rücktrittsrechte stellten eine 
Besonderheit des Angebots dar (Nr. 10 des Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG-E), 
•die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben 
oder seine Geschäftsräume verlegen (Nr. 15 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG-E), 
•die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, 
wenn damit der unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder 
Dienstleistung sei bereits bestellt (Nr. 22 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG-E). 
•Künftig gilt das UWG ausdrücklich auch für das Verhalten der Unternehmen 
während und nach Vertragsschluss. Bisher bezogen sich die Regelungen des UWG 
nur auf geschäftliche Handlungen vor Vertragsschluss. 
Beispiel: Ein Verbraucher macht gegenüber einem Versicherungsunternehmen 
mehrfach schriftlich einen Anspruch aus einem Versicherungsvertrag geltend. Das 
Versicherungsunternehmen beantwortet diese Schreiben systematisch nicht, um so den 
Verbraucher davon abzubringen, seine vertraglichen Rechte auszuüben. Ein solches 
Verhalten ist nach Nr. 27 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG-E unzulässig. 

•Es wird ausdrücklich festgeschrieben, dass Unternehmen Verbrauchern solche 
Informationen nicht vorenthalten dürfen, die sie für ihre wirtschaftliche Entscheidung 
benötigen. Ein entsprechender Katalog von Informationsanforderungen schafft  
Transparenz und Rechtssicherheit. Dieser Katalog ist nicht abschließend; die 
Rechtsprechung kann ihn fortentwickeln. 

http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/anhang_27.html
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/anhang_27.html
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/anhang_27.html
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/anhang_27.html
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/anhang_27.html
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s2949.pdf


Beispiel: Ein Gartencenter verkauft nichtheimische Pflanzen und Sträucher für den 
Garten, ohne darauf hinzuweisen, dass diese nicht in den Garten gepflanzt werden 
dürfen. Nach § 5a Abs. 3 Nr. 1 UWG-E ist ein solches Verhalten unlauter.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/0,22699c6d6f6e7468092d093132093a0979656172092d
0932303038093a09706d635f6964092d0935313834/Pressestelle/Pressemitteilungen_5
8.html) 

- Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
„Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums v. 7.7.2008 (BGBl. I, S. 1191) ist zum 1.9.2008 – verspätet – die Richtlinie  
2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums v. 29.4.2004 (Abl. EU Nr. L 195, S. 16) umgesetzt  
worden.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 3/09) „“Der Schutz von kreativem 
Schaffen ist gerade für die Deutsche Wirtschaft, die sich in einem rohstoffarmen 
Umfeld behaupten muss, von herausragender Bedeutung. Produktpiraterie nimmt 
ständig zu, richtet beträchtliche wirtschaftliche Schäden an und vernichtet  
Arbeitsplätze. Gefälschte Produkte können auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
darstellen, zum Beispiel bei Ersatzteilen oder Medikamenten. Daher muss der 
Produktpiraterie auf vielfältige Weise begegnet werden. Ein Mittel ist die 
Verbesserung des rechtlichen Instrumentariums", erläuterte Bundesjustizministerin 
Brigitte Zypries. „Für die Verbraucherinnen und Verbraucher bringt das Gesetz  
ebenfalls eine ganz wesentliche Verbesserung: Mit der Begrenzung des 
Kostenerstattungsanspruchs auf 100 Euro für die erste anwaltliche Abmahnung 
stellen wir sicher, dass bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen nicht über 
das Ziel hinausgeschossen wird. Wer keine geschäftlichen Interessen verfolgt, ist 
künftig vor überzogenen Abmahnkosten besser geschützt", so Zypries weiter. 

Das Gesetz setzt die Richtlinie 2004/48/EG durch eine Novellierung von mehreren 
Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums um: Patentgesetz,  
Gebrauchsmustergesetz, Markengesetz, Halbleiterschutzgesetz, Urheberrechtsgesetz,  
Geschmacksmustergesetz, Sortenschutzgesetz werden weitgehend wortgleich 
geändert. Ferner passt das Gesetz das deutsche Recht an die neue EG-
Grenzbeschlagnahme-Verordnung an. Diese Verordnung sieht ein vereinfachtes 
Verfahren zur Vernichtung von Piraterieware nach Beschlagnahme durch den Zoll 
vor. Darüber hinaus enthält das Gesetz eine Anpassung an eine EG-Verordnung zum 
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel und schließt hinsichtlich der unberechtigten 
Verwendung von geographischen Herkunftsangaben eine Strafbarkeitslücke. 

Zum Inhalt des Gesetzes im Einzelnen: 

•Abmahnung bei Urheberrechtsverletzungen
Das Gesetz verbessert die Situation von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
hohen Rechnungen für eine anwaltliche Abmahnung wegen einer 
Urheberrechtsverletzung ausgesetzt sehen. Künftig sollen bei einfach gelagerten 
Fällen mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen 
Verkehrs die erstattungsfähigen Anwaltsgebühren für die Abmahnung nicht mehr als 
100 Euro betragen.

Beispiel:

http://www.bmj.bund.de/files/-/3273/Gesetz%20zur%20Verbesserung%20der%20Durchsetzung%20von%20Rechten%20des%20geistigen%20Eigentums.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/0,22699c6d6f6e7468092d093132093a0979656172092d0932303038093a09706d635f6964092d0935313834/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
http://www.bmj.bund.de/enid/0,22699c6d6f6e7468092d093132093a0979656172092d0932303038093a09706d635f6964092d0935313834/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
http://www.bmj.bund.de/enid/0,22699c6d6f6e7468092d093132093a0979656172092d0932303038093a09706d635f6964092d0935313834/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__5a.html


Die Schülerin S (16 Jahre) hat auf ihrer privaten Homepage einen 
Stadtplanausschnitt eingebunden, damit ihre Freunde sie besser finden. Dies ist eine 
Urheberrechtsverletzung (§§ 19a, 106 UrhG). Das staatsanwaltliche  
Ermittlungsverfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Eine Kanzlei hat die 
Schülerin abgemahnt, die Abgabe einer Unterlassungserklärung gefordert und als 
Anwaltshonorar einen Betrag von 1.000 € gefordert. Künftig kann die Kanzlei für ihre 
anwaltlichen Dienstleistungen nur 100 Euro von S erstattet verlangen, wenn es sich 
um einen einfach gelagerten Fall mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung 
handelt. Unberührt von dieser Begrenzung bleibt der Vergütungsanspruch des 
Rechtsanwalts gegen seinen Mandanten, also etwa dem Rechtsinhaber. Bei den 
übrigen Schutzrechten wie dem Marken- oder Patentrecht ist diese Ergänzung nicht 
erforderlich, da hier Abmahnungen ohnehin nur ausgesprochen werden können, wenn 
das Recht in gewerblichem Ausmaß verletzt wurde. 
•Auskunftsansprüche
Bereits heute gibt es einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch des Rechtsinhabers 
gegen denjenigen, der geistiges Eigentum verletzt (z. B. § 101a UrhG). Sehr häufig  
liegen die Informationen, die erforderlich sind, um den Rechtsverletzer zu 
identifizieren, jedoch bei Dritten (wie z.B. Internet-Providern oder Spediteuren), die 
selbst nicht Rechtsverletzer sind. Künftig soll der Rechtsinhaber unter bestimmten 
Bedingungen auch einen Auskunftsanspruch gegen diese Dritten haben. Der 
Rechtsinhaber soll damit die Möglichkeit erhalten, den Rechtsverletzer mit  
zivilrechtlichen Mitteln zu ermitteln, um so seine Rechte gerichtlich besser 
durchsetzen zu können. Voraussetzung für den Auskunftsanspruch ist u.a., dass der 
Rechtsverletzer im gewerblichen Ausmaß gehandelt hat. Ein Zugriff auf die 
sogenannten Vorratsdaten findet für zivilrechtliche Auskunftsansprüche nicht statt.

Beispiele:
1. Bei einem Spediteur werden mehrere Container mit gefälschten 
Markenturnschuhen gefunden. Bei einer solchen „offensichtlichen Rechtsverletzung“ 
kann jetzt auch der Dritte, d.h. der Spediteur, auf unverzügliche Auskunft über die 
„Herkunft und den Vertriebsweg“ der Waren in Anspruch genommen werden.
2. Der Musikverlag M entdeckt, dass jemand komplette Musikalben einer bei ihm 
unter Vertrag stehenden Künstlerin im Internet zum Download anbietet. Außerdem 
stellt M durch Einsichtnahme in die Dateiliste des Anbieters A fest, dass auch noch 
zahlreiche weitere Alben anderer Künstler angeboten werden. Der Name des 
Anbieters dieser Musikstücke ist dabei nicht ersichtlich, M kann lediglich die Internet-
Protokoll-(IP)-Adresse erkennen, die der Computer des Download-Anbieters  
verwendet. Diese IP vergibt der Internetzugangsvermittler des A (sein Acces-
Provider), wenn A mit seinem Computer online geht. M kann neben der IP-Adresse 
von A auch erkennen, über welchen Provider er die Daten ins Netz stellt. Von diesem 
möchte M nun wissen, welcher Kunde die fragliche IP-Adresse benutzt hat. Bisher 
darf der Provider diese Informationen nicht an Private herausgeben. M muss 
stattdessen Strafanzeige erstatten und ist darauf angewiesen, dass die 
Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren einleitet und kraft ihres strafprozessualen 
Auskunftsanspruches beim Provider die Information einholt, welcher Internet-Nutzer 
die fragliche IP-Adresse benutzt hat. Erst wenn M in dem Strafverfahren 
Akteneinsicht erhalten hat, erfährt er das Ergebnis dieser Abfrage und weiß dann, 
gegen wen er seine zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen kann. Künftig kann M 
bei einer Klage vor dem Zivilgericht auf Unterlassung oder Schadenersatz  
beantragen, dass dem Provider eine Auskunftsbefugnis erteilt wird. M muss hierzu 
gegenüber dem Gericht glaubhaft machen, dass er Inhaber des Urheberrechts ist, das 
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in gewerbsmäßiger Weise unter einer bestimmten IP-Adresse verletzt wurde. Das 
Gericht erlässt eine Anordnung und der Provider erteilt M daraufhin Auskunft über 
den Namen des Verletzers. Nun kann M seine zivilrechtlichen Ansprüche – ohne 
Umweg über das Strafverfahren - gegenüber dem Verletzer vor dem Zivilgericht  
geltend machen. M erstattet dem Provider die für die Auskunft entstandenen Kosten 
und macht sie gegenüber dem Verletzer als Schaden geltend. 
Nach dem Gesetz sind Auskunftsansprüche gegen Dritte nicht nur dann vorgesehen,  
wenn bereits ein gerichtliches Verfahren eingeleitet ist. Schon im Vorfeld, wenn eine 
Rechtsverletzung offensichtlich ist, hat der Berechtigte künftig einen 
Auskunftsanspruch. Damit kann derjenige, dessen Rechte verletzt werden, leichter 
herausfinden, gegen wen er überhaupt gerichtlich vorgehen muss. Das war bislang oft  
schwer zu ermitteln, schließlich kann der Kläger seine Klage nicht gegen 
„unbekannt“ richten. Der Auskunftsanspruch besteht allerdings im Einklang mit der 
Richtlinie nur dann, wenn auch die zugrundeliegende Rechtsverletzung im 
gewerblichen Ausmaß begangen wurde. 

Gesondert geregelt wird der Fall, dass der Dritte die begehrte Auskunft nur unter 
Verwendung von so genannten Verkehrsdaten der Telekommunikation erteilen kann. 
Dies sind Daten zu den Umständen der Kommunikation wie etwa die Zuordnung einer 
Nummer zu einem Anschlussinhaber oder die Zeitdauer, wann zwischen zwei 
Anschlüssen eine Verbindung bestand. Unter engen Voraussetzungen soll zukünftig  
auch der Zugriff auf diese Verkehrsdaten möglich sein. Diese Auskunft darf allerdings 
nur aufgrund einer richterlichen Anordnung erteilt werden. 

•Schadenersatz
Im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung wird klargestellt, dass nach Wahl des 
Verletzten neben dem konkret entstandenen Schaden auch der Gewinn des Verletzers 
oder eine angemessene fiktive Lizenzgebühr – d. h. das Entgelt, das für die 
rechtmäßige Nutzung des Rechts zu zahlen gewesen wäre – als Grundlage für die 
Berechnung des Schadenersatzes dienen können.

Beispiel:
Ein Fälscher ahmt ein patentgeschütztes Medikament nach. Der Patentinhaber 
verlangt Schadenersatz. Da es für ihn schwierig ist, seinen konkreten Schaden zu 
berechnen, fordert er vom Fälscher eine angemessene Lizenzgebühr. Die Höhe der 
Lizenzgebühr bemisst sich danach, was der Patentinhaber erhalten hätte, wenn er mit  
demjenigen, der das Patent verletzt hat, vorher einen Lizenzvertrag über die 
Verwendung des Patents abgeschlossen hätte. Stattdessen kann der Patentinhaber 
aber auch von dem Fälscher den Gewinn verlangen, den dieser durch die Benutzung 
des Patents erzielt hat. Der Rechtsinhaber erhält ferner bei offensichtlichem oder 
festgestelltem Schadenersatzanspruch einen Anspruch gegen den Verletzer auf 
Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen, wenn ohne diese Unterlagen die 
Erfüllung von Schadenersatzansprüchen fraglich wäre. Hierdurch kann er 
Erkenntnisse gewinnen, um seine Ansprüche erfolgreich durchzusetzen. 
•Vorlage und Sicherung von Beweismitteln
Wenn ein Schutzrecht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verletzt ist, hat der 
Rechtsinhaber ferner einen Anspruch gegen den Verletzer auf Vorlage von Urkunden 
und die Zulassung der Besichtigung von Sachen, der über die nach der 
Zivilprozessordnung bereits bestehenden Möglichkeiten hinausgeht. Gegebenenfalls  
erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- und 
Handelsunterlagen. Diese Beweismittel können zur Abwendung der Gefahr ihrer 



Vernichtung oder Veränderung auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes durch 
den Erlass einer einstweiligen Verfügung gesichert werden. Soweit der Verletzer 
geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen (z. B.  
Geschäftsgeheimnisse) handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um 
die Vertraulichkeit zu sichern.

•Grenzbeschlagnahmeverordnung
Die EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung, deren Vorschriften im Allgemeinen 
unmittelbar anzuwenden sind, sieht Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums 
unmittelbar an den Außengrenzen der EU vor. Damit soll verhindert werden, dass 
Waren, die im Verdacht stehen, Rechte des geistigen Eigentums zu verletzen,  
überhaupt in die EU eingeführt werden können. Diese Verordnung regelt auch die 
Vernichtung beschlagnahmter Piraterieware. Die Anwendbarkeit dieser Regelung 
hängt jedoch davon ab, dass die Mitgliedstaaten sie billigen, d. h. in ihr Recht 
übernehmen.

Beispiel:
Der Hersteller von Automobilersatzteilen H stellt fest, dass in Deutschland vermehrt 
Fälschungen seiner Produkte auftauchen, die sein Recht an dem Design, seine Marke 
oder ein Patent verletzen. In einem Antrag teilt er der Zollbehörde (in Deutschland 
der Zentralstelle für gewerblichen Rechtsschutz in München) seine geistigen 
Eigentumsrechte mit. Bei einer Einfuhrkontrolle eines Containerschiffs im Hamburger 
Hafen kommt der Verdacht auf, dass es Waren geladen hat, die eines dieser 
Schutzrechte verletzen. Der Zoll hält die Ware zurück und informiert H sowie den 
Eigentümer der Ware. Gegenwärtig kann die beschlagnahmte Ware nur vernichtet  
werden, wenn die Verletzung des Rechts gerichtlich festgestellt wurde. Die neue 
Grenzbeschlagnahmeverordnung sieht ein vereinfachtes Verfahren vor, wonach die 
Vernichtung auch dann möglich ist, wenn der Verfügungsberechtigte nicht innerhalb 
einer bestimmten Frist widerspricht. Sein Schweigen gilt dann als Zustimmung. Diese 
Regelung, die in Deutschland früher schon einmal gegolten hat, ist in den 
Mitgliedstaaten jetzt aber nur anwendbar, wenn das jeweilige innerstaatliche Recht 
dies ausdrücklich so bestimmt. Das heute verabschiedete Gesetz sieht dies vor. 
•Schutz geographischer Herkunftsangaben
Die zivilrechtliche Durchsetzung von Schutzrechten wird auch für geographische 
Herkunftsangaben in der beschriebenen Weise erleichtert. Außerdem soll durch die 
Änderung des Markengesetzes ein strafrechtlicher Schutz für solche geographische 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen geschaffen werden, die auf europäischer 
Ebene nach der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum 
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EU Nr. L 93 S. 12) geschützt sind. Dazu 
gehören die Bezeichnungen zahlreicher landwirtschaftlicher Produkte wie z. B. die 
berühmten „Spreewälder Gurken“. Bisher gab es einen solchen Schutz nur für die 
nach rein innerstaatlichem Recht geschützten Bezeichnungen.

•Urteilsbekanntmachung
Der Rechtsinhaber kann schon jetzt bei der Verletzung eines Urheber- oder 
Geschmacksmusterrechtes die Veröffentlichung des Gerichtsurteils beantragen. Diese 
Möglichkeit wird auf alle Rechte des geistigen Eigentums erstreckt.“ (Quelle: 
http://www.bmj.de/enid/22bee43993c5f0ef812e286461d679b3,b2dcfc706d635f69640
92d0935303932093a0979656172092d0932303038093a096d6f6e7468092d093034093
a095f7472636964092d0935303932/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html) 
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- BKA-Gesetz
„Nach zähem Ringen ist das rechtspolitisch hoch umstrittene Gesetz zur Abwehr von 
Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt v. 
25.12.2008 (BGBl. I, S. 3083) am 1.1.2009 in Kraft getreten.“ (ZAP-
Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 3/09) „Das Bundeskriminalamt (BKA) soll durch die 
geplante gesetzliche Neuerung für die Terrorismusbekämpfung erstmals die Aufgabe 
der Gefahrenabwehr und die hierfür erforderlichen Befugnisse erhalten. Hierzu 
würde auch die Online-Durchsuchung zählen.

Allgemeine Zielsetzung und Anmerkungen zum Datenschutz
Zunächst zur Klarstellung: Die Online-Durchsuchung auf der Grundlage des BKA-
Gesetzes soll ausschließlich dazu dienen, Terroristen zu bekämpfen und ihre 
Anschlags-Pläne zu entdecken, d.h. nur zur Abwehr schwerwiegender Gefahren und 
nicht zur Strafverfolgung. Sie soll nur dann eingesetzt werden, wenn andere Mittel  
und Ermittlungsmöglichkeiten des BKA nicht ausreichen, um Attentatspläne 
offenzulegen und die Hintermänner zu identifizieren. Online-Durchsuchungen sollen 
nicht flächendeckend durchgeführt werden - und nicht zur Überwachung 
unbescholtener Bürger.

Zum Datenschutz: Bevor eine Online-Durchsuchung durch Beamte/ Beamtinnen des 
Bundeskriminalamts (BKA) durchgeführt wird, soll grundsätzlich ein unabhängiger 
Richter prüfen, ob diese Maßnahmen auf einem informationstechnischem System der 
Zielperson durchgeführt werden darf. Dabei haben die Sicherheitsbehörden die engen 
Vorgaben der künftigen Regelung zu beachten. Dazu gehört auch der 
verfassungsrechtlich gebotene Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. 
Die gesetzliche Regelung muss zunächst darauf hinwirken, dass keine 
kernbereichsrelevanten Daten erhoben werden, soweit dies informationstechnisch und 
ermittlungstechnisch möglich ist. Bei dem heimlichen Zugriff auf ein 
informationstechnisches System kann aber praktisch unvermeidbar sein, dass 
Informationen zur Kenntnis gelangen, bevor ihr Kernbereichsbezug bewertet werden 
kann. Hier muss dann für einen hinreichenden Schutz in der Auswertungsphase 
gesorgt werden. Vor allem müssen erhobene Daten mit Kernbereichsbezug 
unverzüglich gelöscht und ihre Verwertung ausgeschlossen werden.

Außerdem sind Vorgaben für die Kennzeichnung der Daten, für die Verwendung der 
Daten und Pflichten zum Löschen der Daten vorgesehen. Zudem ist die Online-
Durchsuchung auf höchstens drei Monate zu befristen und kann nur unter engen 
Voraussetzungen verlängert werden. 

Es wird behauptet, dass die Online-Durchsuchung Bürgerinnen und Bürger 
unzulässig unter einen Generalverdacht stellen würde – stimmt das und wie verhält  
sich dies zu der rechtsstaatlichen Unschuldsvermutung?
Online-Durchsuchungen sollen der Bekämpfung des Terrorismus und der 
Verhinderung von Anschlägen dienen, wie sie beispielsweise auf Regionalzüge in 
Koblenz und Köln geplant waren. Die Maßnahme darf nach § 20k BKAG nur bei  
Vorliegen einer konkreten Gefahr für ein hochrangiges Rechtsgut eingesetzt werden. § 
20k BKAG berücksichtigt dabei die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht für  
diese Maßnahme verlangt. Dies sind etwa das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte  
einer konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut, Regelungen zum 
Schutz des Kernbereichs der persönlichen Lebensgestaltung und eine Regelung 
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dahingehend, dass eine Online-Durchsuchungen nur aufgrund eines richterlichen 
Beschlusses durchgeführt werden. Überragend wichtig sind dabei Leib, Leben und 
Freiheit der Person oder solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt. Die Maßnahme kann nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts allerdings schon dann gerechtfertigt sein, wenn sich noch 
nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen lässt, dass die Gefahr in 
näherer Zukunft eintritt, sofern bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall drohende 
Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut hinweisen. 

Werden die Betroffenen von einer erfolgten Online-Durchsuchung informiert?
Die Betroffenen werden gemäß § 20w Absatz 1 Nummer 6 BKAG grundsätzlich nach 
Abschluss der Maßnahme darüber unterrichtet werden, dass die Ermittlungssoftware 
bei ihnen auf den Rechner gespielt wurde. Die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zu Benachrichtigungspflichten bei heimlichen Maßnahmen 
werden damit umgesetzt.

Ist sichergestellt, dass durch die Installierung der Ermittlungssoftware die auf dem 
betroffenen Rechner installierte Sicherheitssoftware nicht beeinträchtigt wird und 
dadurch Unbefugte zu anderen, zum Beispiel kriminellen Zwecken in die Rechner von 
Bürgern eindringen können?
Online-Durchsuchungen werden sich - wie auch die klassische Durchsuchung - nur 
gegen einzelne bestimmte Personen unter den durch das Bundesverfassungsgericht 
vorgegebenen Vorraussetzungen richten. In der öffentlichen Diskussion wird teilweise 
der Begriff "Bundestrojaner" verwendet, um fälschlicherweise den Eindruck zu 
erwecken, dass es sich um eine Ermittlungs-Software handeln würde, welche 
unspezifisch gegen eine Vielzahl von Personen eingesetzt würde oder sich gar 
unkontrolliert verbreiten würde. 

Eine solche Software ist weder von der geplanten Gesetzesänderung vorgesehen, noch 
wird eine Software mit diesen Funktionalitäten durch das BKA entwickelt. 
Die Ermittlungs-Software wird nicht zu einer Beeinträchtigung der auf dem 
betroffenen Rechner installierten Sicherheitssoftware führen. Dritten wird also ein 
Eindringen in den Rechner durch den Einsatz der Software nicht erleichtert werden.

Könnte die Ermittlungssoftware entdeckt und dann zu eigenen Zwecken missbraucht 
werden?
Das Risiko einer Entdeckung und der missbräuchlichen Nutzung der 
Ermittlungssoftware wird durch geeignete technische Maßnahmen so gering wie 
möglich gehalten. Sollte die Software dennoch entdeckt werden, wird sie vom 
Zielsystem umgehend entfernt. Außerdem wird sichergestellt, dass die Software keine 
eigenen Verbreitungsroutinen und einen wirksamen Schutz gegen Missbrauch durch 
Dritte beinhaltet.

Welche Rechtsmittel werden gegen Online-Durchsuchungen zugelassen?
Der Betroffene hat die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit dieser ohnehin nur durch 
einen Richter anzuordnenden Maßnahme gerichtlich überprüfen zu lassen, sobald er 
über die Online-Durchsuchung informiert worden ist. Die Benachrichtigung erhält er 
durch das Bundeskriminalamt.

http://www.gesetze-im-internet.de/bkag_1997/__20w.html


Wie sollen die bei den Online-Durchsuchungen anfallenden Datenmengen durch die 
Sicherheitsbehörden bewältigt werden?
Auf Grund der rechtlichen und technischen Voraussetzungen, die für die erfolgreiche 
Durchführung der Maßnahme gegeben sein müssen, wird es nur zu einer ganz 
geringen Zahl solcher Maßnahmen kommen. Die für die Abwehr der konkreten 
Gefahr erforderlichen Daten werden vor Erhebung dabei möglichst, gegebenenfalls  
unter Zuhilfenahme technischer Auswertungs-Instrumente (sog. "Tools") vorselektiert,  
so dass bei dem BKA ohnehin nur eine geringe Teilmenge der auf dem System 
vorhandenen Daten ankommt. 

Wie werden die erhobenen Daten geschützt?
Die Datenübertragung wird derart verschlüsselt erfolgen, dass der Zugriff Dritter  
hierauf ausgeschlossen ist und die übermittelten Daten durch hohe 
Datenschutzstandards geschützt sind. Der ordnungsmäßige Umgang mit den dann 
beim BKA vorliegenden Daten ist gewährleistet. Die übertragenen Daten werden 
nach den bewährten Vorschriften über die Behandlung von Asservaten des BKA, die 
mit dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt 
sind, behandelt.“ (Quelle: 
http://www.bmi.bund.de/cln_174/SharedDocs/FAQs/DE/Themen/Sicherheit/Datensch
utz/Online_Durchsuchungen.html) 

- Erbschaftssteuerreform
„Ebenfalls zum 1.1.2009 ist das Gesetz zur Reform des Erbschaftssteuer- und 
Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz – ErbStRG) v. 24.12.2008 (BGBl. I,  
S. 3018) in Kraft getreten.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 3/09) „Die 
persönlichen Freibeträge für Ehegatten / Kinder / Enkel werden angehoben, um 
„normales“ Vermögen auch zukünftig steuerfrei zu stellen. 

Steuerklassen und persönliche Freibeträge: 

StKl.     Freibetrag 

 Neu 

 Freibetrag 

 bisher 
 I  Ehegatte  € 500.000  € 307.000 

 Kinder und Stiefkinder  € 400.000  € 205.000 
 Enkel, Urenkel  € 200.000  €  51.200 
 Eltern und Großeltern (Erbfall)  € 100.000  €  51.200 

 II  Eltern und Großeltern (Schenkung)
 Geschwister
 Nichten und Neffen
 Stiefeltern
 Schwiegersohn, Schwiegertochter
 Schwiegereltern
 Geschiedener Ehegatte 

 €  20.000  €  10.300 

 III  Eingetragener Lebensgefährte  € 500.000  € 5.200 
 Sonstige  €  20.000  € 5.200 

 

Die Steuersätze der StKl. I werden nicht gesenkt, sondern bleiben in gleicher Höhe 
wie bisher erhalten, d. h. je nach Vermögenshöhe liegen sie auch weiterhin zwischen 
7 % und 30 %. Die Progressionsstufen werden nach oben geglättet. In den StKl. II + 
III werden die Steuersätze je nach Höhe des Erwerbs auf 30 % und 50 % erhöht. 
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Erbschaftsteuertarife (in Prozent): 

Steuerklasse 

 Erwerb bis
 einschließlich 

 I 

  

 neu       alt  

 II 

  

 neu           alt 

 III 

  

 neu           alt 
  € 75.000
  (bisher: € 52.000) 

 7  7  30  12
 (+150) 

 30  17
 (+76,5) 

  € 300.000
  (bisher € 256.000) 

 11  11  30  17
 (+76,5) 

 30  23
 (+30,4) 

  € 600.000
  (bisher € 512.000) 

 15  15  30  22
 (+36,3) 

 30  29
 (+3,5) 

  6.000.000 €
  (bisher € 5.113.000) 

 19  19  30  27
 (+11,1) 

 30  35
 (-14,3) 

  € 13.000.000
  (bisher € 12.783.000) 

 23  23  50  32
 (+56,3) 

 50  41
 (+22) 

  € 26.000.000
  (bisher € 25.565.000) 

 27  27  50  37
 (+35,1) 

 50  47
 (+6,4) 

  über € 26.000.000
  (bisher € 25.565.000) 

 30  30  50  40
 (+25) 

 50  50
 ( -  )

 

Erläuterung: in Klammern Erhöhung in Prozent 

Für Betriebsvermögen wurde ein Wahlrecht eingeführt. Der Unternehmensnachfolger 
kann zwischen einem Abschlag von der Bemessungsgrundlage i. H. v. 85 % 
(Regelverschonung) bzw. i. H. v. 100 % (Verschonungsoption) wählen. Für diesen 
Teil des Betriebsvermögens muss nur dann Erbschaftsteuer gezahlt werden, wenn 
gegen die Fortführungsbedingungen verstoßen wird. Je nach Verschonungsvariante 
muss hierfür ein Zeitraum von sieben (Regelverschonung) bzw. zehn Jahren 
(Verschonungsoption) eingehalten werden. Die im Fall der Regelverschonung 
verbleibenden 15 % des Betriebsvermögens werden pauschal als nicht-produktiv  
eingestuft; die Steuer auf diesen Teil des Betriebsvermögens muss stets (sofort) 
gezahlt werden. 

Der Abschlag ist daran geknüpft, dass: 

1.am Ende des Überwachungszeitraums von sieben bzw. zehn Jahren die Summe der 
jährlichen Lohnsummen mindestens 650 % (d. h. durchschnittlich 93 % pro Jahr) 
bzw. 1.000 % (d. h.durchschnittlich 100 %) der Ausgangslohnsumme erreicht. Auf 
eine Jahresbetrachtung wurde zugunsten einer ex-post-Überprüfung verzichtet;  
ebenfalls wurde die jährliche Indexierung der Ausgangslohnsumme aufgegeben. Bei  
einem Verstoß entfällt der Abschlag in demselben prozentualen Umfang, zu dem die 
tatsächliche Lohnsumme die Mindestlohnsumme unterschreitet. Für Betriebe mit 10 
oder weniger Mitarbeitern gilt diese Bedingung nicht.

2.das Betriebsvermögen über sieben bzw. zehn Jahre im Betrieb erhalten bleibt /  
fortgeführt wird (sog. Verhaftungsregelung). Wird der Betrieb / ein Teil davon 
verkauft oder entnommen, wird damit gegen die Verhaftungsregelung verstoßen; es 
wird Erbschaftsteuer fällig. Die Nachversteuerung erfolgt zeitanteilig, d.h. bei  
Verkauf des Betriebs im Jahr 5 entfällt der Verschonungsabschlag i. H. v. 3/7 bzw. 



6/10 und nicht – wie im geltenden Recht – in vollem Umfang. Bei Reinvestition des 
Erlöses in begünstigtes Betriebsvermögen ist der Verkauf unschädlich. 
Einstiegsvoraussetzung für die Verschonung ist, dass das Betriebsvermögen nicht zu 
mehr als 50 % bzw. 10 % aus sog. Verwaltungsvermögen besteht. Die Definition des 
Verwaltungsvermögens entspricht der Unterscheidung zwischen produktivem und 
nicht-produktivem Betriebsvermögen des Abschmelzmodells. Darunter fallen u. a. an 
Dritte vermietete/verpachtete Grundstücke (Ausnahmen: Betriebsaufspaltungsfälle,  
Betriebsverpachtung im Ganzen, Nutzungsüberlassung im Konzern, 
Wohnungswirtschaft), Beteiligungen unterhalb der 25 %-Quote sowie Wertpapiere.  
Besteht das Betriebsvermögen zu mehr als 50 % aus Verwaltungsvermögen, infiziert  
dieses das gesamte Betriebsvermögen mit der Folge, dass die Schonungsregelung 
nicht angewendet werden kann und der gesamte Betrieb der Erbschaftsteuer 
unterliegt. Für die vollständige Freistellung des Betriebsvermögens von Erbschaft-  
und Schenkung-steuer liegt die Grenze bei 10 %. Wird diese überschritten, kann 
allenfalls der 85 %-Abschlag in Anspruch genommen werden.

Verschonungswahlrecht im Überblick: 

Regelverschonung: 

■Behaltensfrist 7 Jahre 
■Verschonungsabschlag 85 % (besteuert wird 15 % der Bemessungsgrundlage) 
■650 % Lohnsumme bezogen auf 7 Jahre, keine Indexierung der Lohnsumme 
■anteiliger Verschonungswegfall (= jährlich 14,28 %) 
■Verwaltungsvermögensgrenze 50 % 
Verschonungsoption: 

■Behaltensfrist 10 Jahre 
■Verschonungsabschlag 100 % 
■1.000 % Lohnsumme bezogen auf 10 Jahre, keine Indexierung der Lohnsumme 
■anteiliger Verschonungswegfall (= jährlich 10 %) 
■Verwaltungsvermögensgrenze 10 % 
Die Regelung des § 19a ErbStG, mit der bei Übertragung eines Betriebs an entfernte  
Verwandte oder Dritte eine ähnliche (niedrige) Steuerbelastung wie bei Übertragung 
etwa an Kinder erreicht wird, bleibt bestehen. Die höhere Steuer entfernt 
Verwandter/Dritter wird dazu über einen sog. Entlastungsbetrag auf das Niveau der 
Steuerklasse I reduziert. Gegenüber dem derzeit geltenden Recht beträgt der 
Entlastungsbetrag künftig wieder 100 % (derzeit nur 88 %) der Steuerdifferenz. 

Für Kleinbetriebe ist ein Abzugsbetrag von maximal EUR 150.000 eingeführt worden, 
der sich – in Abhängigkeit vom Wert des zu versteuernden Betriebsvermögens – bis 
auf Null reduziert. 

Zur Vermeidung einer Doppelbelastung durch Erbschaft- und Einkommensteuer ist 
der bis zum Veranlagungszeitraum 1998 geltende § 35 EStG a.F. reaktiviert worden. 
Der neue § 35b EStG ist wortgleich – und damit nicht an die neuen 
Fortführungsfristen angepasst – wieder eingeführt worden. Er gilt ausschließlich für 
Erbfälle nach dem 31.12.2008. 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__35b.html


Sämtliche Vermögensarten sind auf Basis des Verkehrswertes zu besteuern. Bei 
Immobilien wird weiterhin zwischen unbebauten und bebauten Grundstücken 
unterschieden: für unbebaute gelten weiterhin die Bodenrichtwerte, bebaute 
Grundstücke werden in Anlehnung an die Wertermittlungsverordnung (Verordnung 
über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken – WertV) 
bewertet. Je nach Grundstücksart kommen Vergleichswert-, Ertragswert- oder 
Sachwertverfahren zur Anwendung. 

Bei Betrieben ist der Verkehrswert – sofern kein Verkaufspreis vorliegt – anhand 
eines „Ertragswertverfahrens oder eines jeweils in dem Wirtschaftszweig üblichen 
Bewertungsverfahrens“ zu ermitteln. Das Bewertungsrecht enthält in den §§ 199 – 
203 BewG ein vereinfachtes Ertragswertverfahren. Bei diesem ist ein fester 
Risikozuschlag vorgeschrieben; anderen Ertragswertverfahren können auch 
branchenübliche Kapitalisierungszinssätze zugrunde gelegt werden. 

Das neue Erbschaftsteuer- und Bewertungsrecht tritt zum 1.1.2009 in Kraft. Für 
Erbfälle in der Zeit vom 1.1.2007 bis zum 31.12.2008 ist ein Wahlrecht zwischen 
altem und neuem Recht vorgesehen, das spätestens bis zum 30.7.2009 ausgeübt 
werden muss. Die erhöhten persönlichen Freibeträge sind jedoch bei Wahl des neuen 
Rechts auf diese Erbfälle nicht anwendbar.“ (Quelle: 
http://www.ulm.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/steuerrecht/Erbschaftste
uerreform/Erbschaftsteuerreformgesetz_tritt_zum_1.jsp) 

- Telefonwerbung
„Seit dem 04.08.2009 verbietet das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter 
Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen 
Vertriebsformen v. 29.7.2009 (BGBl. I, S. 2413) Werbeanrufe bei Verbrauchern, wenn 
diese nicht zuvor ausdrücklich eingewilligt haben.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-
Nr. 5/10) „Unerwünschte Telefonwerbung hat sich in der letzten Zeit zu einem die 
Verbraucher erheblich belästigenden Problem entwickelt. Wer kennt das nicht: Das 
Telefon klingelt und eine freundliche Stimme verspricht Gewinne, eine Traumreise 
oder günstige Telefontarife.

Was viele Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch nicht wissen: Derartige 
Telefonwerbung ohne vorheriges Einverständnis ist nach dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) eindeutig wettbewerbswidrig und damit verboten.

Unseriöse Firmen setzen sich über dieses Verbot immer wieder hinweg. Um dieses 
rechtswidrige Vorgehen einzudämmen und die Rechte von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern bei unerlaubter Telefonwerbung und telefonisch oder im Internet  
abgeschlossenen Verträgen zu verbessern, hat der Bundestag am 26. März 2009 das 
Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des 
Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen beschlossen, das nun in Kraft  
getreten ist.

Nach dem neuen Recht

•können Verstöße gegen das betehende Verbot der unerlaubten Telefonwerbung 
gegenüber Verbrauchern mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.  

http://www.bmj.bund.de/files/2d6b24542fac1758a08a74696cf6b528/3824/gesetz_verbot_telefonwerbung_bundesgesetzblatt.pdf
http://www.ulm.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/steuerrecht/Erbschaftsteuerreform/Erbschaftsteuerreformgesetz_tritt_zum_1.jsp
http://www.ulm.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/steuerrecht/Erbschaftsteuerreform/Erbschaftsteuerreformgesetz_tritt_zum_1.jsp


Außerdem wird im Gesetz klargestellt, dass ein Werbeanruf nur zulässig ist, wenn der 
Angerufene vorher ausdrücklich erklärt hat, Werbeanrufe erhalten zu wollen.
•dürfen Anrufer bei Werbeanrufen ihre Rufnummer nicht mehr unterdrücken, um ihre 
Identität zu verschleiern. Bei Verstößen gegen das Verbot droht eine Geldbuße bis zu 
10.000 Euro.
•bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Möglichkeiten, Verträge zu 
widerrufen, die sie am Telefon abgeschlossen haben. Verträge über die Lieferung von 
Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten sowie über Wett- und Lotterie-
Dienstleistungen können künftig widerrufen werden so wie es heute schon bei allen 
anderen Verträgen möglich ist, die Verbraucher am Telefon abgeschlossen haben.
•können Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht ordnungsgemäß über ihr 
Widerrufsrecht belehrt worden sind, alle telefonisch oder im Internet geschlossenen 
Verträge über Dienstleistungen noch bis zur vollständigen Bezahlung widerrufen. 
Dies gilt auch dann, wenn das Unternehmen bereits mit der Ausführung der 
Dienstleistung begonnen hat. Das macht insbesondere sogenannte Kostenfallen im 
Internet wirtschaftlich unattraktiv, denn im Falle des Widerrufs gehen die unseriösen 
Anbieter leer aus. 

Verwender der Musterwiderrufsbelehrung (Anlage 2 zur BGB-Informationspflichten-
Verordnung) haben zu beachten, dass die neue Rechtslage zwei Anpassungen des 
Musters erfordert. 

Vorgehen gegen unerwünschte Telefonwerbung

Gegen wettbewerbswidrige Anrufe können nach dem UWG z. B. die 
Verbraucherzentralen, aber auch die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs e.V. Bad Homburg vorgehen. Ordnungswidrigkeiten können von der 
Bundesnetzagentur geahndet werden.

Diese Stellen benötigen dazu allerdings unbedingt die Mithilfe der angerufenen 
Bürgerinnen und Bürger.

Jede Verbraucherin und jeder Verbraucher sollte daher bei einem unerbetenen 
Werbeanruf die folgenden Fragen stellen und die erhaltenen Informationen 
anschließend der örtlichen Verbraucherzentrale oder der Wettbewerbszentrale 
übermitteln:

•Wer ruft an? / Mit wem spreche ich?
•Für welches Unternehmen rufen Sie an?
•Was ist der Grund Ihres Anrufes?
Weiterhin wird benötigt:

•Datum und Uhrzeit des Anrufes; ggf. die übermittelte Rufnummer;
•Erklärung dazu, sich nicht im Vorfeld einverstanden erklärt zu haben, von dieser 
Firma angerufen zu werden;
•Einverständnis damit, dass die Verbraucherzentrale/die Wettbewerbszentrale die 
anrufende Firma in Bezug auf den geschilderten Anruf abmahnt;
•Name, Adresse und Telefonnummer der Verbraucherin/des Verbrauchers (für 
Kontaktaufnahme seitens der Verbraucherzentrale/der Wettbewerbszentrale).
Sollten Sie bei einem Werbeanruf dazu bestimmt worden sein, einen Vertrag zu 
schließen, so können Sie Ihre Vertragserklärung grundsätzlich widerrufen. Dies gilt  

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb-infov/anlage_2_23.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb-infov/anlage_2_23.html


nun auch für Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten 
sowie zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen. Für diese Produkte 
wird besonders häufig am Telefon geworben. Unerheblich ist hierbei, ob der 
Werbeanruf erlaubt war oder nicht - Sie müssen Ihre Vertragserklärung lediglich 
telefonisch abgegeben haben. Ihr Widerruf muss in Textform, z. B. per Fax oder E-
Mail, oder durch Rücksendung der gelieferten Sache erfolgen. Die zweiwöchige 
Widerrufsfrist beginnt nicht, bevor Sie der Unternehmer über Ihr Widerrufsrecht in 
Textform belehrt hat. Erhalten Sie diese Widerrufsbelehrung erst nach 
Vertragsschluss, beträgt die Widerrufsfrist sogar einen Monat.

Auch wenn Sie bei einem telefonisch oder im Internet geschlossenen Vertrag über eine 
Dienstleistung, wie etwa einem Telekommunikationsvertrag, ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass der Anbieter schon vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Dienstleistung 
beginnen kann, können Sie ihre Vertragserklärung während der Widerrufsfrist noch 
widerrufen. Bei fehlender Belehrung über Ihr Widerrufsrecht erlischt dieses erst,  
wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch von beiden Seiten vollständig 
erfüllt ist. Wertersatz für die vom Unternehmer bis zum Widerruf erbrachten 
Leistungen müssen Sie nur zahlen, wenn der Unternehmer Sie vorher auf diese Pflicht  
hingewiesen hat und Sie dennoch der vorzeitigen Vertragserfüllung ausdrücklich 
zugestimmt haben.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Unerwuenschte_Telefonwerbung_1c
j.html) 

- Kontopfändungsschutz
„Das Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes v. 7.7.2009 (BGBl. I, S. 1707)  
führt zum 1.7.2010 ein sog. Pfändungsschutzkonto („P-Konto“) ein, auf dem ein 
Schuldner für sein Guthaben einen automatischen Sockel-Pfändungsschutz erhält  
(985,15 € pro Monat bei Ledigen ohne Unterhaltsverpflichtungen).“ (ZAP-
Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 5/10) „Die Bundesregierung hat den Weg der  
Selbstverpflichtung der Kreditinstitute mit einer Reform des Kontopfändungsschutzes 
frei gemacht, damit alle Bürgerinnen und Bürger am bargeldlosen Zahlungsverkehr 
teilnehmen können.

Der Gesetzentwurf wurde am 5. September 2007 vom Bundeskabinett beschlossen und 
am 9. November 2007 hat der Bundesrat seine Stellungnahme abgegeben. Der 
Deutsche Bundestag hat am 24. Januar 2008 den Gesetzentwurf in erster Lesung 
behandelt und zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse verwiesen. Der 
Gesetzentwurf will effektiven Schutz bei Kontopfändungen schaffen. Unter Wahrung 
der Interessen der Gläubiger verbleiben einem Schuldner ohne aufwändiges und 
bürokratisches Verfahren so die Geldmittel, die er zur Bestreitung des existentiellen 
Lebensbedarfs benötigt. Der Deutsche Bundestag hat am 23. April 2009 den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Kontopfändungsschutzes 
beschlossen. Der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 15. Mai 2009 
zugestimmt.

Damit die Kreditwirtschaft ausreichend Zeit zur Umstellung hat, ist ein Zeitraum von 
12 Monaten zwischen Verkündung (Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt: 10. Juli  
2009) und Inkrafttreten vorgesehen. Das Gesetz tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Geltendes Recht

http://www.bmj.bund.de/files/-/3979/Gesetz_Reform_Kontopfaendung_BGBl.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Unerwuenschte_Telefonwerbung_1cj.html
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Unerwuenschte_Telefonwerbung_1cj.html


Nach geltendem Recht führt die Pfändung eines Bankkontos dazu, dass es vollständig 
blockiert ist. Die anfallenden Zahlungsgeschäfte des täglichen Lebens, wie 
Begleichung von Miete, Energiekosten, Versicherungen etc. können erst wieder über 
das Konto abgewickelt werden, wenn der Schuldner eine Gerichtsentscheidung über 
die Freigabe in Höhe des für ihn geltenden Freibetrages erwirkt. 

Künftiges Recht
Der Gesetzentwurf sieht eine Überarbeitung der für den Kontopfändungsschutz 
relevanten Vorschriften der Zivilprozessordnung, des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
sowie des Einkommensteuergesetzes vor. Der Gesetzentwurf will effektiven Schutz bei 
Kontopfändungen für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen. Unter Wahrung der 
Interessen der Gläubiger verbleiben einem Schuldner ohne aufwändiges und 
bürokratisches Verfahren die Geldmittel, die er zur Bestreitung des existentiellen 
Lebensbedarfs benötigt. Kündigungen von Girokonten wegen des Zugriffs von 
Gläubigern werden in Zukunft nur noch in Ausnahmefällen vorkommen.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Reform_der_Kontopfaendung_1cg.h
tml) 

- Zwangsvollstreckung
„Mit zwei Gesetzespaketen ist das Zwangsvollstreckungsrecht reformiert worden. Das 
Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung v. 29.7.2009 
(BGBl. I, S. 2258) ermöglicht es Gerichtsvollziehern, künftig von dritter Seite  
Informationen über die Vermögensverhältnisse von Schuldner zu erhalten.“ (ZAP-
Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 5/10) „Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung 
für den Gläubiger werden an den Beginn des Vollstreckungsverfahrens gestellt.  
Künftig kann der Gerichtsvollzieher vom Schuldner eine Vermögensauskunft  
verlangen, ohne dass ein erfolgloser Versuch einer Sachpfändung, das heißt der 
Pfändung von beweglichen Gegenständen im Eigentum des Schuldners,  
vorangegangen ist. Gibt der Schuldner die Vermögensauskunft nicht ab oder ist nach 
dem Inhalt der Auskunft eine Befriedigung des Gläubigers nicht zu erwarten, ist der 
Gerichtsvollzieher künftig befugt, Fremdauskünfte bei den Trägern der 
Rentenversicherung, beim Bundeszentralamt für Steuern und beim Kraftfahrt-
Bundesamt über ein Arbeitsverhältnis, Konten, Depots oder Kraftfahrzeuge des 
Schuldners einzuholen. Auf der Grundlage dieser Informationen kann der Gläubiger 
dann öfter erfolgreich vollstrecken, zum Beispiel durch eine Pfändung von Lohn oder 
Kontoguthaben des Schuldners durch das Vollstreckungsgericht oder durch Pfändung 
eines auf den Schuldner zugelassenen Kraftfahrzeuges durch den Gerichtsvollzieher.

Gleichzeitig wird das Verfahren zur Abgabe der Vermögenserklärung (bisher: 
"eidesstattliche Versicherung") und die Verwaltung der Informationen modernisiert.  
Die Aufstellung der Vermögensgegenstände des Schuldners (Vermögensverzeichnis) 
soll zukünftig in jedem Bundesland von einem zentralen Vollstreckungsgericht  
landesweit elektronisch verwaltet werden. Bislang geschah dies in der Regel bei den 
jeweiligen örtlichen Amtsgerichten. Künftig besteht damit in jedem Bundesland eine 
zentrale Auskunftsstelle. Zugriff auf die Datenbank haben Gerichtsvollzieher,  
Vollstreckungsbehörden und weitere staatliche Stellen wie die 
Strafverfolgungsbehörden.

Auch das Schuldnerverzeichnis bei den Amtsgerichten, in dem zahlungsunwillige bzw. 
zahlungsunfähige Schuldner dokumentiert werden, soll künftig durch ein zentrales 
Vollstreckungsgericht als landesweites Internet-Register geführt werden. Die Einsicht  

http://www.bmj.bund.de/files/-/3837/gesetz_reform_sachaufklaerung_zwangsvollstreckung_bundesgesetzblatt.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Reform_der_Kontopfaendung_1cg.html
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Reform_der_Kontopfaendung_1cg.html


ist nach wie vor jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt, z.B. für 
Zwecke der Zwangsvollstreckung oder um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden, die 
daraus entstehen können, dass Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht  
nachkommen. Vermieter und Handwerker können sich also künftig zentral 
Informationen über die Kreditwürdigkeit ihrer potentiellen Vertragspartner 
verschaffen.

Mit dem Gesetz sind umfangreiche technische und organisatorische Änderungen bei  
den Gerichten der Länder verbunden. Die neuen Bestimmungen treten daher erst am 
1. Januar 2013 in Kraft.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/Zwangsvollstreckung/Sachaufklaerung_in_der_Zwangs
vollstreckung_1ki.html) 

- Patentrecht
„Das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts v. 31.7.2009 
(BGBl. I, S. 2521) verbessert seit dem 1.10.2009 die Rechtslage bei der Anmeldung 
von Patenten und Marken und strafft das Rechtsmittelsystem.“ (ZAP-
Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 5/10) „Das Gesetz vereinfacht die Verfahren vor dem 
Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht und dem 
Bundesgerichtshof in Patent- und Markensachen. Im Arbeitnehmererfindungsrecht 
werden Verfahrensregelungen modernisiert und überflüssige oder unzweckmäßige 
Regelungen aufgehoben.

Der Gesetzentwurf (Bundestags-Drucks. 16/11339) wurde am 22. Januar 2009 in 
erster Lesung im Bundestag behandelt (Protokoll der Plenardebatte vom 22. Januar 
2009) und am 28. Mai 2009 vom Deutschen Bundestag in der Fassung der 
Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses beschlossen. Das Gesetz wurde am 4. 
August 2009 verkündet und trat am 1. Oktober 2009 in Kraft.“ (Quelle: 
http://www.bmj.de/patentrechtsmodernisierung) 

- Bilanzrechtsmodernisierung
„Seit dem 29.5.2009 gilt das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) v.  
25.5.2009 (BGBl. I, S. 1102).“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 5/10) „Es 
entlastet die Wirtschaft finanziell in erheblichem Umfang und stärkt das Bilanzrecht 
des Handelsgesetzbuches für den Wettbewerb mit internationalen 
Rechnungslegungsstandards.

Zu den wesentlichen Änderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes gehören:

Deregulierung
Die Neuregelung entlastet die Unternehmen von vermeidbarem 
Bilanzierungsaufwand. Mittelständische Einzelkaufleute, die nur einen kleinen 
Geschäftsbetrieb unterhalten, werden von der handelsrechtlichen Buchführungs-, 
Inventur- und Bilanzierungspflicht befreit. Für Kapitalgesellschaften wie AG und 
GmbH werden ebenfalls Befreiungen und Erleichterungen bei der Bilanzierung 
vorgesehen. Insgesamt ist aufgrund dieser Maßnahmen mit einer Senkung der 
Bilanzierungskosten in Höhe von 1,3 Mrd. Euro zu rechnen. Nach dem Jahresbericht 
der Bundesregierung 2008 zum Bürokratieabbau ergibt sich unter zusätzlicher 
Berücksichtigung der Buchführungs- und Inventurereichterungen nach den 
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes insgesamt sogar ein Einsparpotential  
von etwa 2,5 Mrd. Euro pro Jahr.

http://www.bmj.bund.de/files/-/3691/bilmog_gesetz_bundesgesetzblatt.pdf
http://www.bmj.de/patentrechtsmodernisierung
http://www.bmj.de/files/-/3833/gesetz_modernisierung_patentrecht_bundesgesetzblatt.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/Zwangsvollstreckung/Sachaufklaerung_in_der_Zwangsvollstreckung_1ki.html
http://www.bmj.bund.de/enid/Zwangsvollstreckung/Sachaufklaerung_in_der_Zwangsvollstreckung_1ki.html


Verbesserung der Aussagekraft der HGB-Abschlüsse
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz baut das bewährte HGB-Bilanzrecht zu einem 
Regelwerk aus, das den internationalen Rechnungslegungsstandards gleichwertig,  
aber wesentlich kostengünstiger und in der Praxis einfacher zu handhaben ist.  
Insbesondere bleibt es dabei, dass die HGB-Bilanz Grundlage der steuerlichen 
Gewinnermittlung und der Ausschüttungsbemessung ist. Dies ermöglicht insbesondere 
den mittelständischen Unternehmen, weiterhin nur ein Rechenwerk - die sog. 
Einheitsbilanz - aufzustellen, das Grundlage für alle genannten Zwecke ist.

Weitere Einzelheiten zu den Änderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
finden Sie hier.

Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) wurde am 26. März 2009 
vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Der Bundesrat hat am 3. April 2009 dem 
Gesetz zugestimmt und Ende Mai 2009 trat das Gesetz in Kraft.

Die neuen Bilanzierungsregelungen sind verpflichtend für Geschäftsjahre ab dem 1. 
Januar 2010 anzuwenden. Sie können freiwillig bereits für den Abschluss 2009 
angewendet werden, jedoch nur als Gesamtheit. Einige Vorschriften, insbesondere zur 
Umsetzung EU-rechticher Vorgaben, gelten verpflichtend schon für das Geschäftsjahr 
2009. Bilanzierungserleichterungen für kleine und mittelgroße Unternehmen können - 
soweit dies noch möglich ist - schon für das Geschäftsjahr 2008 in Anspruch 
genommen werden.“ (Quelle: 
http://www.bmj.de/enid/6876cc0c13ae6e765bbcb5857acbb1f0,0/Bilanzrecht/Bilanzre
chtsmodernisierung_1ez.html) 

- Aktionärsrechte
„Die „Aktienrechtsreform in Permanenz“ ist mit dem Gesetz zur Umsetzung der 
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) v. 30.7.2009 (BGBl. I, S. 2479), dessen wesentliche  
Bestimmungen zum 1.9.2009 in Kraft getreten sind, fortgesetzt worden.“ (ZAP-
Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 5/10) „Aktionäre werden künftig besser informiert und 
ihnen wird die Stimmrechtsausübung erleichtert. Zusammen mit einer Vereinfachung 
des Vollmachtsstimmrechts der Banken will das Gesetz die Präsenz von Aktionären in 
der Hauptversammlung erhöhen. Das ARUG erschwert sogenannten "räuberischen 
Aktionären" das Geschäft und enthält zudem eine für die Praxis wichtige Neuordnung 
des Fristenregimes im Vorfeld der Hauptversammlung.

"Räuberische Aktionäre schaden den Aktiengesellschaften in Deutschland. Mit ihren 
Klagen gegen die Ausführung wichtiger Beschlüsse geht es ihnen nicht um das 
gemeinsame Ganze, sondern nur um persönliche wirtschaftliche Vorteile. Das ARUG 
erschwert dieses fragwürdige Geschäftsmodell erheblich", sagte 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. "Außerdem führen wir moderne 
Kommunikationsformen in das Aktienrecht ein. Elektronische Briefwahl und Online-
Teilnahme an der Hauptversammlung werden möglich, die Internetseiten der 
Gesellschaften werden zum zentralen Informationsmedium ausgebaut. Die neuen 
Regelungen kommen nicht nur den Aktionären im In- und Ausland zugute, sondern 
auch den Gesellschaften selber. Denn ein modernes und in der Praxis gut 
handhabbares Aktienrecht ist ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft",  
erklärte Zypries weiter.

http://www.bmj.bund.de/files/-/3835/gesetz_aktionaersrechterichtlinie_arug_bundesgesetzblatt.pdf
http://www.bmj.de/enid/6876cc0c13ae6e765bbcb5857acbb1f0,0/Bilanzrecht/Bilanzrechtsmodernisierung_1ez.html
http://www.bmj.de/enid/6876cc0c13ae6e765bbcb5857acbb1f0,0/Bilanzrecht/Bilanzrechtsmodernisierung_1ez.html
http://www.bmj.de/files/f0bfa3b9db3c6c6c4ca095ac630362c3/3542/wesentliche_aenderungen_bilmog.pdf


Das Gesetz im Einzelnen:

1) Maßnahmen gegen missbräuchliche Aktionärsklagen
Zur Bekämpfung missbräuchlicher Aktionärsklagen wurde bereits durch das Gesetz 
zur Unternehmensintegrität und zur Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) 
ein Freigabeverfahren bei der Anfechtungsklage eingeführt. Das Freigabeverfahren 
hat bereits Wirkung gezeigt, soll aber in verschiedener Hinsicht präzisiert und ergänzt 
werden:

•Die Interessenabwägung, die die Gerichte bei der Freigabeentscheidung treffen 
müssen, wird gesetzlich präzisiert. Dadurch erhalten die Gerichte eine klare 
Entscheidungslinie, um legitime von missbräuchlichen Anfechtungsklagen trennen zu 
können.
•Außerdem ist vorgesehen, dass Aktionäre mit geringem Aktienbesitz (unter 1000 
Euro Nennbetrag), die weniger gravierende Gesetzes- oder Satzungsverstöße geltend 
machen, gegen die überwiegende Mehrheit der anderen Aktionäre 
Hauptversammlungsbeschlüsse nicht mehr aufhalten können. Sie können nur 
Schadensersatz beanspruchen.
•Wesentliches Druckmittel der räuberischen Anfechtungskläger ist die Verzögerung 
der Umsetzung wichtiger Beschlüsse. Daher kommt es maßgeblich darauf an, die 
Dauer der Freigabeverfahren abzukürzen, weil das hauptsächliche 
Erpressungspotential in einer langen Verfahrensdauer liegt. Für Freigabeverfahren 
werden daher zukünftig in erster und einziger Instanz die Oberlandesgerichte 
zuständig sein. Durch den Wegfall einer zweiten Instanz werden die Unternehmen 
also spätestens nach drei bis vier Monaten Klarheit haben. Damit wird für sie der 
Druck nachlassen, sich vergleichen zu müssen.
•Mit verschiedenen weiteren verfahrensrechtlichen Regelungen wird eine 
Verzögerung der als Eilverfahren konzipierten Freigabeverfahren verhindert. Künftig 
erstreckt sich die Vollmacht des Vertreters für den Anfechtungsprozess auch auf das 
Freigabeverfahren. Zeitaufwändige Zustellungen an den Kläger selbst, der mitunter 
ausländische Wohnsitze etwa in China oder Dubai angibt, werden entbehrlich. Auch 
wird es ein Recht der Gesellschaften auf frühe Akteneinsicht geben, wenn die 
Klagezustellung wegen fehlender Einzahlung des Prozesskostenvorschusses verzögert 
wird.
2) Erleichterung der Stimmabgabe
Das Gesetz passt das Aktienrecht an das Internetzeitalter an. Künftig können 
Aktiengesellschaften bei Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung 
moderne Medien in weitaus größerem Umfang nutzen. So verbessert sich die 
Informationslage für Aktionäre börsennotierter Gesellschaften und erleichtert ihnen 
die grenzüberschreitende Ausübung von Aktionärsrechten. Das stärkt vor allem 
Kleinanleger und verhindert Zufallsmehrheiten in der Hauptversammlung vor allem 
dann, wenn die Aktionäre weltweit verstreut sind und ihnen eine persönliche 
Teilnahme an der Hauptversammlung zu umständlich und zu teuer ist.

•Eine Hauptversammlung kann zwar schon nach geltendem Recht in Ton und Bild 
übertragen werden. Will der Aktionär aktiv an der Hauptversammlung teilnehmen, 
muss er bislang aber entweder selbst anwesend sein oder einen Anwesenden 
bevollmächtigen. Künftig kann die Aktiengesellschaft ihren Aktionären in der Satzung 
das Recht einräumen, sich zur Hauptversammlung online zuzuschalten. Der Aktionär 
kann insbesondere sein Stimm- und Fragerecht - je nach Ausgestaltung der Satzung - 



wie ein physisch anwesender Teilnehmer in Echtzeit online ausüben. Dadurch können 
z. B. ein amerikanischer und ein australischer Aktionär ohne aufwendige Flugreise 
selbst an einer Hauptversammlung teilnehmen, die in Berlin stattfindet. Zum Schutz 
der Gesellschaften berechtigen Störungen des Internet in diesen Fällen aber nicht zur 
Beschlussanfechtung.
•Verbessert wird auch die Nutzung neuer Medien bei der Information der Aktionäre 
vor und während der Hauptversammlung.

◦Börsennotierte Gesellschaften müssen die hauptversammlungsrelevanten Unterlagen 
(z. B. die Tagesordnung oder Anträge zur Beschlussfassung) alsbald nach der 
Einberufung auf ihrer Internetseite veröffentlichen. So bekommen interessierte 
Aktionäre unabhängig von ihrem Wohnsitz einen einfachen und effizienten Zugang zu 
den Informationen.
◦Auch der Weg der Informationen von der Gesellschaft zum Aktionär wird 
modernisiert. Die Hauptversammlung kann entscheiden, ob sie den (kostenintensiven) 
Papierversand bevorzugt oder die Kreditinstitute die Mitteilungen in elektronischer 
Form z. B. über elektronische Postfächer übermitteln sollen. Heutzutage verwahren 
Aktionäre ihre Aktien typischerweise nicht mehr im eigenen Tresor oder 
Bankschließfach, sondern unterhalten ein Wertpapierdepot bei einer Bank. Deshalb 
soll die Übermittlung der hauptversammlungsrelevanten Mitteilungen durch die 
Depotbanken flexibler gestaltet werden. Da die Gesellschaft und damit letztlich die 
Aktionäre die Kosten für Druck und Versand der Unterlagen tragen, profitieren alle 
von dem geringerem Kostenaufwand. Das Einsparpotential ist erheblich.
◦Schließlich werden hauptversammlungsrelevante Unterlagen einfacher zugänglich.  
Statt die Unterlagen in Papierform in den Geschäftsräumen auszulegen (wo man als 
Aktionär ohnehin kaum hinkommt) und auf Verlangen Abschriften zu erteilen, können 
die Aktiengesellschaften die Unterlagen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. In der 
Hauptversammlung selbst müssen keine Papierunterlagen mehr ausgelegt werden, 
wenn die Aktionäre elektronischen Zugang zu den Unterlagen erhalten, z.B. über 
Computer-Terminals.
Anlass dieser Änderungen ist die Richtlinie 2007/36/EG vom 11. Juli 2007 über die 
Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften (ABl.  
EU Nr. L 184 S. 17; sog. Aktionärsrechterichtlinie), die bis zum 3. August 2009 in 
deutsches Recht umgesetzt werden muss.

3) Verbesserung der Präsenz in der Hauptversammlung
Neben der Option für eine Online-Teilnahme an der Hauptversammlung enthält der 
Gesetzentwurf weitere Maßnahmen, die den Aktionären die aktive Wahrnehmung 
ihrer Rechte erleichtern. Aktionäre erhalten mehr Möglichkeiten, ihre Stimmrechte 
auszuüben, wenn sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen. Statt  
einen Vertreter zu beauftragen, kann der Aktionär auch per Briefwahl von seinem 
Stimmrecht Gebrauch machen - vorausgesetzt, die Satzung der Gesellschaft lässt dies 
zu.

Eine große Vereinfachung für die Unternehmen bringt die Reform sämtlicher Fristen 
im Vorfeld der Hauptversammlung. Die bisherigen Fristen und Termine haben immer 
wieder zu Zweifelsfragen und zu Prozessen geführt. Die neue Regelung behandelt alle 
Fristen und Termine nach dem gleichen Schema - sie rechnen u.a. künftig alle von der 
Hauptversammlung zurück.



Außerdem wird das sog. Depotstimmrecht der Banken grundlegend dereguliert und 
flexibilisiert. Das macht es für den Aktionär sehr viel attraktiver, eine Bank zur 
Stimmrechtsvertretung zu bevollmächtigen. Die Banken haben künftig folgende 
Möglichkeiten, sich eine Vollmacht für die Stimmabgabe erteilen zu lassen:

•Die Bank kann dem Aktionär eigene Abstimmungsvorschläge unterbreiten und 
stimmt in diesem Sinne ab, wenn der Aktionär ihr keine anders lautende 
Einzelweisung erteilt hat.
•Der Aktionär kann seine Bank auch mit einer generellen Weisung beauftragen,  
grundsätzlich (und bis auf Widerruf) so abzustimmen, wie es Vorstand und 
Aufsichtsrat der betreffenden Gesellschaft vorgeschlagen haben. Dies wird er nur tun,  
wenn er der Überzeugung ist, dass die Unternehmensorgane gute Arbeit leisten.
•In jedem Fall muss das Kreditinstitut dem Aktionär aber zusätzlich den Service 
anbieten, die Vollmacht und Aktionärslegitimation an einen vom Aktionär benannten 
Vertreter weiterzuleiten. Dies wird meist eine Aktionärsvereinigung sein. Diese 
Dienstleistung erleichtert es dem Aktionär sehr, seine Stimmrechtsausübung für sein 
gesamtes Depot zu delegieren. Das vereinfacht ihm das Leben und vermeidet, dass 
seine Stimmen unausgeübt bleiben, weil er den Aufwand scheut.
4) Deregulierung bei der Sachgründung
Schließlich vereinfacht der Entwurf die Kapitalaufbringung von Aktiengesellschaften 
und verringert so den Verwaltungsaufwand bei den Gesellschaften. Künftig kann bei  
der Sachgründung auf eine externe Werthaltigkeitsprüfung z. B. von Wertpapieren 
und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, 
verzichtet werden, wenn diese mit dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate 
bewertet werden.

5) Regelungen zur verdeckten Sacheinlage
Auf vielfachen Wunsch der Wissenschaft und der Unternehmenspraxis sind im 
Gesetzgebungsverfahren Regelungen zur verdeckten Sacheinlage in das Aktiengesetz 
aufgenommen worden. Diese waren zuvor im Rahmen der GmbH-Reform (MoMiG) 
für die GmbH eingeführt worden und sind dort positiv aufgenommen worden.“ 
(Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/5a3358daec49b5f3ff5651f0a32df20d,f5102b706d635f6
964092d0935393434093a095f7472636964092d0935323933/Pressestelle/Pressemitteil
ungen_58.html) 

- Anlegerschutz
„Ebenfalls seit dem 5.8.2009 gilt das Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse 
bei Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen und zur verbesserten 
Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von Anlegern aus Falschberatung v. 31.7.2009 
(BGBl. I, S. 2512).“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 5/10) „Es soll das 
Schuldverschreibungsrecht modernisiert und das alte Schuldverschreibungsgesetz aus 
dem Jahr 1899 abgelöst werden.

In dem alten Schuldverschreibungsgesetz ist unter anderem geregelt, auf welche 
Weise die Gläubiger einer Anleihe auf die in den Schuldverschreibungen verbrieften 
Rechte einwirken können, indem sie bestimmten Änderungen der Anleihebedingungen 
zustimmen. Das Gesetz ist seit 1899 im Wesentlichen unverändert geblieben und 
schränkt die Befugnisse der Gläubiger aus heutiger Sicht zu stark ein; zudem ist es 
verfahrensrechtlich veraltet. International war darüber hinaus bezweifelt worden, ob 
übliche Umschuldungsklauseln (sogenannte "Collective Action Clauses") nach 

http://www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/407514/publicationFile/38463/Schuldrechtsverschreibungsrecht.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/5a3358daec49b5f3ff5651f0a32df20d,f5102b706d635f6964092d0935393434093a095f7472636964092d0935323933/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
http://www.bmj.bund.de/enid/5a3358daec49b5f3ff5651f0a32df20d,f5102b706d635f6964092d0935393434093a095f7472636964092d0935323933/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
http://www.bmj.bund.de/enid/5a3358daec49b5f3ff5651f0a32df20d,f5102b706d635f6964092d0935393434093a095f7472636964092d0935323933/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html


deutschem Recht zulässig sind. Auch diese Zweifel sollen mit dem neuen Gesetz 
beseitigt und das Schuldverschreibungsrecht international üblichen Anforderungen 
soweit wie möglich angepasst werden.

Zeitgleich mit der Internationalisierung der Märkte haben sich auch die als 
Schuldverschreibungen begebenen Produkte zum Teil erheblich weiterentwickelt.  
Gerade im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise hat sich gezeigt, dass viele 
Anleger die Risiken der teilweise hochkomplexen Produkte nicht hinreichend 
verstehen. Hier muss für mehr Nachvollziehbarkeit und Transparenz gesorgt werden.

Auf Vorschlag von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat das Bundeskabinett am 
18. Februar 2009 neben der Neufassung des Schuldverschreibungsgesetzes 
insbesondere auch neue Regeln zur Stärkung des Anlegerschutzes beschlossen. Damit 
soll die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen im Fall einer Falschberatung bei  
Wertpapiergeschäften verbessert werden.

Das Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibungen aus 
Gesamtemissionen und zur verbesserten Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von 
Anlegern aus Falschberatung wurde am 4. August 2009 im Bundesgesetzblatt  
verkündet.

Die neue Beratungsdokumentation, nach der Banken verpflichtet werden, den Inhalt  
jeder Anlageberatung bei Privatanlegern zu protokollieren und den Kunden eine 
Ausfertigung des Protokolls auszuhändigen, gilt seit dem 1. Januar 2010.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Anlegerschutz_1kf.html) 

- Schutz von Opfern und Zeugen im Strafverfahren
„Der „Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren“ dient das 2. 
Opferrechtsreformgesetz v. 29.7.2009 (BGBl. I, S. 2280), in Kraft seit 1.10.2009).“ 
(ZAP-Gesetzgebungsreport, ZAP-Nr. 5/10) „Der Entwurf knüpft an Verbesserungen 
für Opfer im Strafverfahren an, die vor allem durch das Opferrechtsreformgesetz vom 
1. September 2004 erreicht wurden. Danach müssen beispielsweise mehrfache 
Vernehmungen, die für das Opfer häufig sehr belastend sind, möglichst vermieden 
werden. Aber auch der Kreis der Opfer, die zur Nebenklage berechtigt sind, wurde 
durch das Opferrechtsreformgesetz sowie durch weitere Gesetze immer wieder 
erweitert. Der heute vorgestellte Gesetzentwurf sieht weitere Verbesserungen in drei 
zentralen Bereichen vor.

Im Einzelnen

Verbesserungen zum Schutz von Verletzten im Strafverfahren

•Im Bereich der Nebenklage und des Opferanwalts orientiert sich der Entwurf 
durchgängig daran, den besonders schutzbedürftigen Opfern besondere Rechte 
einzuräumen, um deren Belastungen durch das Strafverfahren abzumildern. Dabei 
werden Vorschläge des Bundesrates und insbesondere zahlreiche Anregungen von 
Opferschutzverbänden in ein stimmiges Gesamtkonzept gebündelt. Der Schwere des 
Delikts und den Folgen wird künftig ein stärkeres Gewicht beigemessen. Im neuen § 
395 StPO sollen nun beispielsweise auch Opfern von Zwangsheirat oder sexueller  
Nötigung die Möglichkeit eingeräumt werden, sich dem Verfahren als Nebenkläger 
anzuschließen. Auch Opfer von Raub, Erpressung oder anderen Delikten gegen 

http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__395.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__395.html
http://www.bmj.bund.de/files/-/3838/gesetz_zweites_opferrechtsreformgesetz_bundesgesetzblatt.pdf
http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/Anlegerschutz_1kf.html


höchstpersönliche Rechtsgüter sollen in Zukunft nebenklagebefugt sein, wenn sie von 
schweren Tatfolgen betroffen sind. Daneben wird im neuen § 397a StPO der Kreis  
derjenigen erweitert, die - unabhängig von ihren wirtschaftlichen Voraussetzungen - 
Anspruch auf Beiordnung eines kostenlosen Opferanwalts haben.
•Flankiert wird diese Neujustierung durch die Neuregelung verfahrensrechtlicher 
Bestimmungen. So werden zum Beispiel die §§ 397, 406f und 406g StPO deutlich  
vereinfacht und somit anwenderfreundlicher.
•Da jede Rechtsverfolgung die Kenntnis der Rechte voraussetzt, werden in § 406h 
StPO auch die Informationspflichten der Strafverfolgungsbehörden gegenüber 
Verletzten von Straftaten erweitert. Zudem werden durch Änderungen in den §§ 138 
und 142 StPO die Auswahlmöglichkeiten der Verletzten bei der Wahl eines 
anwaltlichen Beistand vergrößert.
•Eine Ergänzung des § 92 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen (IRG) zielt darauf ab, es Verletzten zu erleichtern, im europäischen 
Ausland begangene Straftaten in Deutschland anzuzeigen.
Verbesserungen zum Schutz von Zeugen im Strafverfahren

•Die Rechte von Zeugen bei ihrer polizeilichen Vernehmung werden zukünftig in §  
163 Absatz 3 StPO eindeutig im Gesetz festgeschrieben. Zudem wird in § 48 StPO die  
schon bisher allgemein anerkannte staatsbürgerliche Pflicht der Zeugen zum 
Erscheinen vor Gericht und Staatsanwaltschaft und zur dortigen Aussage gesetzlich 
normiert. Beide Regelungen führen in der Praxis für alle Beteiligten zu mehr Klarheit.
•Die Befugnis zur jederzeitigen Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts als 
Zeugenbeistand - ein Recht, das bereits durch höchstrichterliche Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts anerkannt ist -, wird erstmalig gesetzlich verankert.  
Zudem wird die Möglichkeit für besonders schutzbedürftige Zeugen, einen 
anwaltlichen Beistand beigeordnet zu erhalten, sinnvoll erweitert (§ 68b StPO).  
Flankierend dazu wird geregelt, dass eine die Beiordnung ablehnende Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft gerichtlich überprüft werden kann. Das für diese und 
zahlreiche ähnliche Fälle geltende Verfahren wird dabei wesentlich vereinfacht.
•Die nach § 68 Absatz 2 StPO für Zeugen bestehende Möglichkeit, in bestimmten 
Fällen ihren Wohnort nicht angeben zu müssen, wird sachgerecht erweitert; die 
Strafverfolgungsbehörden sollen den Zeugen künftig auf diese Befugnisse hinweisen 
und bei deren Wahrnehmung behilflich sein.
Verbesserungen beim Schutz von jugendlichen Opfern und Zeugen im Strafverfahren

•Zur Stärkung der Rechte von jugendlichen Opfern und Zeugen von Straftaten wird 
die Schutzaltersgrenze in verschiedenen Vorschriften der Strafprozessordnung und 
des Gerichtsverfassungsgesetzes von derzeit 16 auf nunmehr 18 Jahre heraufgesetzt  
(§ 58a Absatz 1, § 241a Absatz 1, § 247 Satz 2, § 255a Absatz 2 StPO; § 172 GVG).  
Diese Grenze wird der altersspezifischen Belastungssituation besser gerecht. Sie 
entspricht zudem der Schutzaltersgrenze, die zahlreichen internationalen Abkommen 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zugrunde liegt. Nicht zuletzt wird ein 
Gleichklang mit der Altersgrenze hergestellt, bis zu der jugendlichen Beschuldigten 
besonderer Schutz zukommt.
Der Gesetzentwurf ist heute an die Ressorts zur Stellungnahme versandt worden. Das 
Bundeskabinett wird sich voraussichtlich im Februar 2009 damit befassen.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/0,7f3fcc706d635f6964092d0935353631093a097965617
2092d0932303038093a096d6f6e7468092d093132093a095f7472636964092d0935353
631/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html) 

http://www.bmj.bund.de/enid/0,7f3fcc706d635f6964092d0935353631093a0979656172092d0932303038093a096d6f6e7468092d093132093a095f7472636964092d0935353631/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
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http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__163.html
http://www.gesetze-im-internet.de/irg/__92.html
http://www.gesetze-im-internet.de/irg/__92.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__142.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__138.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__406h.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__406g.html
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- Verständigung im Strafverfahren
„Als wohl nur vorläufigen Abschluss einer langen rechtspolitischen Diskussion über 
den „Deal“ im Strafverfahren schafft das Gesetz zur Verständigung im Strafverfahren 
v. 29.7.2009 (BGBl. I, S. 2353), in Kraft seit dem 4.8.2009, gesetzliche Vorgaben zu 
Verfahren, Inhalt und Folgen von Verständigungen.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, 
ZAP-Nr. 5/10) „Das Vorhaben enthält klare gesetzliche Vorgaben zu Verfahren, 
Inhalt und Folgen von Verständigungen und gewährleistet dadurch Rechtsicherheit,  
Transparenz und eine gleichmäßige Rechtsanwendung durch die gerichtliche Praxis.

"Verständigungen sind in der Rechtsprechung anerkannt und schon lange Realität  
und im deutschen Strafprozess - nicht nur in großen Wirtschaftsstrafverfahren und bei  
prominenten Angeklagten. Dieser Praxis geben wir jetzt die nötige Rechtsgrundlage.  
Absprachen sind eine berechtigte Alternative zur vollständigen Durchführung des 
Verfahrens. Sie schonen Ressourcen und schützen Opfer und Zeugen, weil Ihnen eine 
belastende Vernehmung und eine erneute Konfrontation mit dem Täter erspart 
bleiben. Das Gesetz regelt keine Mauscheleien in Hinterzimmern, sondern das genaue 
Gegenteil: Eine Verständigung kann nur in öffentlicher Hauptverhandlung stattfinden 
und sie muss umfassend protokolliert werden. Gleichzeitig halten wir an den 
bewährten Grundsätzen des Strafverfahrens fest. Das Strafmaß muss sich weiterhin an 
der Schuld des Angeklagten orientieren und das Gericht bleibt weiterhin verpflichtet,  
den wahren Sachverhalt bis zu seine Überzeugung zu ermitteln. Einen Handel mit der 
Gerechtigkeit wird es auch künftig nicht geben", erklärte Bundesjustizministerin 
Brigitte Zypries.

Im Einzelnen:

1. Handlungsbedarf
Die Verständigung in Strafverfahren ist bislang gesetzlich nicht geregelt. Bei dieser 
Verfahrensweise versuchen das Gericht und die weiteren Verfahrensbeteiligten - vor 
allem Staatsanwaltschaft, Angeklagter und Verteidigung, aber auch der Nebenkläger -  
sich über den Verlauf des Verfahrens und über dessen Ausgang zu verständigen. Der 
Bundesgerichtshof hat solche Absprachen für grundsätzlich zulässig erklärt und vor 
dem Hintergrund der hohen Belastung der Justiz diese verfahrensökonomische Art 
der Erledigung als unerlässlich bezeichnet. Auch unter dem Gesichtspunkt des 
Zeugen- und Opferschutzes sind Verständigungen eine berechtigte Alternative auf 
dem Weg zu einem gerechten Urteil, wenn auf eine vor allem für das Opfer psychisch 
belastende Beweisaufnahme verzichtet werden kann. Voraussetzung für die 
Zulässigkeit von Absprachen ist jedoch, dass die grundlegenden Prinzipien des 
deutschen Strafprozesses und des materiellen Strafrechts eingehalten werden. 
Zustandekommen und Ergebnis einer Verständigung müssen sich am Grundsatz des 
fairen Verfahrens, der Pflicht des Gerichts zur umfassenden Ermittlung der Wahrheit  
sowie an einer gerechten und schuldangemessenen Strafe orientieren. In seiner 
Grundsatzentscheidung vom 3. März 2005 hat der Große Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs wesentliche Leitlinien zur Zulässigkeit von Absprachen festgelegt,  
gleichzeitig jedoch betont, dass die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung erreicht 
sind.

2. Lösung
Künftig wird es in der Strafprozessordnung ein umfassendes und differenziertes  
rechtstaatliches Regelungskonzept zur Verständigung im Strafverfahren geben. Die 
neuen Vorschriften stellen der Praxis in weitem Umfang Vorgaben für 
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Zustandekommen und Inhalt von Absprachen zur Verfügung, ohne den für Einzelfälle  
notwendigen Spielraum zu sehr einzuschränken. Dabei geht der Gesetzentwurf von 
den folgenden Grundsätzen aus:

•Die Grundsätze der Strafzumessung bleiben unberührt. Das Strafmaß muss sich 
weiterhin an der Schuld des Angeklagten orientieren.
•Unberührt bleiben auch die Grundsätze des Strafverfahrens. Es wird insbesondere 
kein "Konsensprinzip" geben. Eine Verständigung kann nie alleinige Grundlage des 
Urteils sein. Das Gericht bleibt weiterhin verpflichtet, den wahren Sachverhalt bis zu 
seiner Überzeugung zu ermitteln.
•Es muss ein größtmögliches Maß an Transparenz gewährleistet sein. Eine 
Verständigung kann nur in der öffentlichen Hauptverhandlung zustande kommen, 
Vorgänge außerhalb der Hauptverhandlung muss das Gericht öffentlich mitteilen.  
Verständigungen müssen stets umfassend protokolliert und im Urteil erwähnt werden.
•Es gibt keinerlei Beschränkungen der Rechtsmittel. Ist dem Urteil eine Verständigung 
vorangegangen, ist ein Rechtsmittelverzicht ausgeschlossen. Das Urteil bleibt auch 
nach einer Verständigung in vollem Umfang überprüfbar, der Angeklagte muss 
darüber eingehend belehrt werden.
Der Gesetzentwurf enthält einen vernünftigen und praxisgerechten Mittelweg 
zwischen einem teilweise geforderten Totalverbot von Absprachen einerseits und 
einem Konsensprinzip andererseits, welches das Gericht zu sehr aus seiner 
Verantwortung zur Ermittlung der Wahrheit entlassen würde. Die vorgeschlagene 
Lösung berücksichtigt insbesondere die Vorgaben der Rechtssprechung sowie eine 
Vielzahl von Anregungen aus Wissenschaft und Praxis. Insbesondere unterscheidet  
der Entwurf nicht zwischen verteidigtem und unverteidigtem Angeklagten und schließt  
auch Verfahren vor den Amtsgerichten nicht aus. Damit wird eine "2-Klassen-Justiz" 
vermieden und dem Umstand Rechnung getragen, das auch in amtsgerichtlichen 
Verfahren, wo vorwiegend Fälle der kleineren und mittleren Kriminalität behandelt  
werden, Verständigungen zum Alltag gehören.

3. Inhalt
Zentrale Vorschrift zur Regelung der Verständigung ist ein neuer § 257c StPO. Er 
enthält Vorgaben zum zulässigen Gegenstand, zum Zustandekommen und zu den 
Folgen einer Verständigung und legt fest, dass die Pflicht des Gerichts zu Aufklärung 
des Sachverhalts uneingeschränkt bestehen bleibt.

Gegenstand
Gegenstand einer Verständigung dürfen nur die Rechtsfolgen, also im Wesentlichen 
das Strafmaß und etwaige Auflagen wie zum Beispiel Bewährungsauflagen sein. Auch 
Maßnahmen zum Verfahrensverlauf sowie das Prozessverhalten der Beteiligten sind 
zulässig, wie etwa Einstellungsentscheidungen, die Zusage von 
Schadenswiedergutmachung durch den Angeklagten oder der Verzicht auf weitere 
Beweisanträge oder Beweiserhebungen, soweit dies mit der Sachaufklärungspflicht  
des Gerichts vereinbar ist. Ebenfalls soll ein Geständnis Gegenstand einer 
Verständigung sein. Das Gericht muss von der Richtigkeit des Geständnisses 
überzeugt sein, um seiner Aufklärungspflicht in vollem Umfang nachzukommen. Bei 
Zweifeln an der Richtigkeit muss es gegebenenfalls auf seine Zuverlässigkeit überprüft  
werden.

Ausdrücklich ausgeschlossen als Gegenstand einer Verständigung ist der 
Schuldspruch - also die Frage, ob und wenn ja, wegen welcher Strafnorm jemand 
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verurteilt wird. Ebenso wenig können Maßregeln der Besserung und Sicherung wie 
beispielsweise die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in eine 
Verständigung aufgenommen werden, weil hier das Gesetz dem Gericht keinen 
Entscheidungsspielraum belässt.

Zustandekommen
Eine Verständigung kommt zustande, indem das Gericht ihren möglichen Inhalt  
bekannt gibt und der Angeklagte sowie die Staatsanwaltschaft zustimmen. Das 
Gericht gibt dabei eine Ober- und Untergrenze der möglichen Strafe an. Dabei muss 
es die allgemeinen Strafzumessungserwägungen berücksichtigen und darf weder eine 
unangemessen niedrige noch eine unangemessen hohe Strafe vorschlagen. Die 
Initiative zu einer Verständigung ist aber nicht allein dem Gericht vorbehalten,  
entsprechende Anregungen können auch von den anderen Verfahrensbeteiligten 
ausgehen.

Nicht vorgesehen ist, dass auch der Nebenkläger zustimmen muss. Dies entspricht 
dem bereits geltenden Strafprozessrecht, nach dem der Nebenkläger das Urteil allein 
wegen der Rechtsfolgen nicht angreifen kann. Die Strafzumessung bzw. das Strafmaß 
sind aber gerade der wesentliche Gegenstand einer Verständigung. Dies schließt aber 
nicht aus, dass der Nebenkläger an Gesprächen und Erörterungen im Vorfeld von 
Verständigungen beteiligt ist und dabei seine Bedenken und Vorschläge äußert.

Transparenz
Eine Verständigung kann nur in öffentlicher Hauptverhandlung zustande kommen. 
Dies schließt nicht aus, dass außerhalb der Hauptverhandlung Gespräche geführt 
werden, durch die eine Verständigung vorbereitet wird. Nach dem Gesetzentwurf ist  
der Vorsitzende des Gerichts verpflichtet, darüber Transparenz herzustellen, indem er 
in öffentlicher Hauptverhandlung mitteilt, ob und ggf. mit welchem Inhalt solche 
Gespräche stattgefunden haben. Um die Geschehnisse bei einer Verständigung 
umfassend zu dokumentieren, muss das Gericht den wesentlichen Ablauf 
einschließlich etwaiger Vorgespräche außerhalb der Hauptverhandlung, den Inhalt  
und das Ergebnis einer Verständigung protokollieren. Damit wird vor allem 
sichergestellt, dass Absprachen im Revisionsverfahren vollständig überprüft werden 
können.

Folgen des Scheiterns
Eine besondere Vorschrift sieht der Entwurf für den Fall vor, dass sich das Gericht 
von einer Verständigung lösen will. Die Bindung des Gerichts entfällt, wenn 
bedeutsame tatsächliche oder rechtliche Umstände übersehen worden sind oder sich 
nachträglich ergeben und das Gericht deswegen zur Überzeugung kommt, dass die in 
Aussicht gestellte Strafe nicht mehr tat- oder schuldangemessen ist, was den Fall  
einschließt, dass das Gericht eine unzutreffende Prognose bei der Bewertung des 
bisherigen Verhandlungsergebnisses abgegeben hat. Auch kann das Prozessverhalten 
des Angeklagten das Gericht veranlassen, sich von der Absprache zu lösen, wenn es 
nicht mehr dem Verhalten entspricht, welches das Gericht seiner Prognose zugrunde 
gelegt hat. Eine solche Regelung ist erforderlich, weil Ergebnis des Strafverfahrens 
immer ein richtiges und gerechtes Urteil sein muss. Entfällt die Bindung des Gerichts, 
darf ein Geständnis des Angeklagten, das er im Vertrauen auf den Bestand der 
Verständigung als seinen "Beitrag" abgegeben hat, nicht verwertet werden. Damit 
wird der Schutz des Angeklagten gestärkt und dem Grundsatz des fairen Verfahrens 
Rechnung getragen.



Rechtsmittel
Der Gesetzentwurf verzichtet aus zwei Gründen bewusst darauf, Rechtsmittel nach 
vorangegangener Verständigung einzuschränken oder auszuschließen. Zum einen soll 
eine vollständige Kontrolle durch das Berufungs- oder Revisionsgericht möglich sein.  
Damit soll sichergestellt werden, dass die Vorschriften gleichmäßig entsprechend der 
Vorgaben des Gesetzgebers angewandt werden. Zum anderen soll der Eindruck 
vermieden werden, das Urteil beruhe auf einem "Abkommen" der Beteiligten, an das 
sich alle zu halten haben. Ergebnis einer Verständigung ist vielmehr ein ganz 
normales Urteil, dessen Grundlage die volle Überzeugung des Gerichts von der 
Wahrheit ist und das auf einer vollständigen Aufklärung des Sachverhalts beruht.  
Dazu gehört, dass das Urteil wie jedes andere überprüfbar sein muss. Ein 
Rechtsmittelverzicht ist ausgeschlossen, wenn dem Urteil eine Verständigung 
vorangegangen ist. Damit können alle Rechtsmittelberechtigten in Ruhe und ohne 
Druck überlegen, ob sie Rechtsmittel einlegen wollen oder nicht.

Kommunikation
Ein weiterer, wichtiger Regelungskomplex (§§ 160b, 202a, 212 StPO-E) hat zum 
Gegenstand, die Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten zu stärken. Es 
sollen bereits im Ermittlungsverfahren, aber auch in allen weiteren Stadien des 
gerichtlichen Verfahrens sogenannte Erörterungen der verfahrensführenden Stellen 
(Staatsanwaltschaft bzw. Gericht) mit den Verfahrensbeteiligten gefördert werden. 
Bei solchen Erörterungen im gerichtlichen Verfahren kann auch die Möglichkeit einer 
Verständigung besprochen werden. Ziel ist es, dass die Beteiligten miteinander im 
Gespräch bleiben, wenn dies für den Verlauf des Verfahrens sinnvoll ist.“ (Quelle: 
http://www.bmj.bund.de/enid/4ad5cf13a3f311e544fcfa422e2c0cb6,c25684636f6e5f69
64092d0935393333093a095f7472636964092d0932343736/Pressestelle/Pressemitteilu
ngen_58.html) 

- Gendiagnostik
„Das Gesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (Gendiagnotikgesetz – 
GenDG) v. 31.7.2009 (BGBl. I, S. 2529), das im Wesentlichen am 1.2.2010 in Kraft  
getreten ist, soll eine Balance zwischen der gendiagnostischen Forschung und dem 
informationellen Selbstbestimmungsrecht gewährleisten.“ (ZAP-Gesetzgebungsreport, 
ZAP-Nr. 5/10) „Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt: „Das Gesetz ist ein 
dringend notweniger Schritt zu mehr Schutz des Einzelnen. Erstmals werden 
verbindliche Regeln und hohe Hürden bei genetischen Untersuchungen festgelegt. Ich 
begrüße es sehr, dass sich der Deutsche Bundestag nach intensiver Beratung 
verständigt hat. Das Gesetz trägt dem Gedanken des Schutzbedürfnisses in hohem 
Maße Rechnung. Gleichzeitig werden die Chancen des Einsatzes genetischer 
Untersuchungen für den Einzelnen gewahrt. Das Recht auf informationelle  
Selbstbestimmung ist ein zentraler Grundsatz des Gesetzes. Dazu gehören sowohl das 
Recht, die eigenen genetischen Befunde zu kennen, als auch das Recht auf 
Nichtwissen, also das Recht, diese nicht zu kennen. Nur eine Ärztin oder ein Arzt darf 
genetische Untersuchungen durchführen. Zum Schutz der Patientinnen und Patienten 
haben wir ein umfassendes Beratungskonzept festgeschrieben. Arbeitnehmer werden 
geschützt und wir schaffen klare Regeln im Versicherungsbereich.“

Das Verbot von pränatalen genetischen Untersuchungen auf Krankheiten, die erst im 
Erwachsenalter auftreten können (spätmanifestierende Krankheiten), war 
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ursprünglich nicht Teil des Gesetzentwurfs, sondern wurde in den Beratungen im 
Parlament eingefügt. 

Mit dem Gendiagnostikgesetz werden die Bereiche der medizinischen Versorgung, der 
Abstammung, des Arbeitslebens und der Versicherungen sowie die Anforderungen an 
eine gute genetische Untersuchungspraxis geregelt:

■Genetische Untersuchungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn die betroffene 
Person in die Untersuchung rechtswirksam eingewilligt hat. Genetische 
Untersuchungen bei nicht einwilligungsfähigen Personen müssen einen 
gesundheitlichen Nutzen für die untersuchte Person haben. Sie können 
ausnahmsweise unter strengen Voraussetzungen auch unter dem Gesichtspunkt des 
Nutzens für einen Familienangehörigen zugelassen werden.

■Genetische Untersuchungen zu medizinischen Zwecken dürfen nur von einer Ärztin 
oder einem Arzt durchgeführt werden. Die genetische Beratung gehört zu den 
zentralen Elementen des Gesetzes. Bei einer genetischen Untersuchung, die der 
Abklärung bereits bestehender Erkrankungen dient, soll der untersuchten Person eine 
Beratung angeboten werden. Einen besonderen Stellenwert hat die Beratung bei  
denjenigen Untersuchungen, die eine Vorhersage erlauben – entweder für die 
Gesundheit der betroffenen Person selber oder in Bezug auf die Gesundheit eines 
ungeborenen Kindes. Deswegen ist hier in beiden Fällen die genetische Beratung vor 
und nach der Untersuchung verpflichtend.

■Die vorgeburtliche genetische Untersuchung wird auf medizinische Zwecke 
beschränkt, also auf die Feststellung genetischer Eigenschaften, die die Gesundheit  
des Fötus oder Embryos vor oder nach der Geburt beeinträchtigen können. Verboten 
werden allerdings solche vorgeburtlichen genetischen Untersuchungen auf 
Krankheiten, die erst im Erwachsenenalter ausbrechen können (spätmanifestierende 
Krankheiten).

■Genetische Untersuchungen zur Feststellung der Abstammung sind nur dann 
zulässig, wenn die Personen, von denen eine genetische Probe untersucht werden soll,  
in die Untersuchung eingewilligt haben. Eine „heimliche“ 
Abstammungsuntersuchung wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

■Im Arbeitsrecht sind genetische Untersuchungen auf Verlangen des Arbeitgebers 
grundsätzlich verboten. Auch darf der Arbeitgeber die Ergebnisse einer im anderen 
Zusammenhang vorgenommenen genetischen Untersuchung nicht erfragen,  
entgegennehmen oder verwenden. Beim Arbeitsschutz sollen genetische 
Untersuchungen im Rahmen arbeits-medizinischer Vorsorgeuntersuchungen nicht 
bzw. nur unter eng gefassten Voraussetzungen zugelassen werden.

■Versicherungsunternehmen dürfen beim Abschluss eines Versicherungsvertrages 
grundsätzlich weder die Durchführung einer genetischen Untersuchung noch 
Auskünfte über bereits durchgeführte Untersuchungen verlangen. Zur Vermeidung 



von Missbrauch müssen die Ergebnisse bereits vorgenommener genetischer 
Untersuchungen vorgelegt werden, wenn eine Versicherung mit einer sehr hohen 
Versicherungssumme (300.000 Euro) abgeschlossen werden soll.

■Eine interdisziplinär zusammengesetzte, unabhängige Gendiagnostik-Kommission 
soll Richtlinien zum allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft und 
Technik, insbesondere zur Beurteilung genetischer Eigenschaften, zur Qualifikation 
von Personen zur genetischen Beratung, zu den Inhalten der Aufklärung und der 
genetischen Beratung, zur Durchführung von genetischen Analysen sowie an 
genetische Reihenuntersuchungen erstellen. Der Kommission werden neben 
fachlichen Sachverständigen auch Vertreter von Patienten-, Verbraucher- und 
Behindertenverbänden angehören.“ (Quelle: 
http://www.bmg.bund.de/cln_162/nn_1168278/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/20
09/Presse-2-2009/pm-24-04-09.html?__nnn=true)
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